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Geletzlammlung
für das Fürstenthum Schwarzburg-Rudolstadt.

Erstee Ktüch vom Jahr 1848.
.——

K I. Verordnung
der Fürstl. Regierung vom 26. Januar 1848, in Betreff der Vorschüsse,
welche von der mit dem Meubles = und Waaren-Magazin zu Rudolstadt

verbundenen Credit= oder Vorschuß-Anstalt geleistet werden.

Mit dem hiesigen Meubles, und Waaren-Magazin ist seiteiniger Zeit eine
Credit= oder Vorschuß. Anstalt verbunden und deofallo bis auf Weiteres die Be-
stimmung getreffen worden, daß auf Verlangen derienigen Handwerkemeister,
welche Arbeiten in das gedachte Magazin einliefern, nach geschehener Ablieferung
bis zum Verkauf des eingelieferten Gegenstandeo und zwar jährlich mit 3 Kr. vom
Gulden zu verzinsende Vorschüsse und zwar bei Gegenständen, deren Werth 1
—25 fl. beträgt bis zur Hälfte, bei Gegenständen von 25 — 50 fl. Werth bis
zum dritten Theile und bei Gegenständen von 50 — 100 fl. Werth bis zum vierten
Theile deo Wertho geleistet werden.

Zur Sicherstellung des auf die eingelieferten Gegenstände geleisteten Verschus-
ses und der davon zu entrichtenden Zinsen bestellt der Handwerksmeister bei Em-
pfangnahme des Vorschusses der den Vorschuß leistenden Credit-Anstalt ein Faust-
pfand an dem eingelieferten Gegenstande, zu dessen Beweise auch rücksichtlich der
Jeit der Constituirung die von der Verwaltung der Credit-Anstalt geführt wer-
denden Bücher genügen.

Wird nun von einem anderweiten Gläubiger eines Handwerkomeisters, wel-
cher von der Credit-Anstalt einen Vorschuß erhalten hat, bei der treffenden Ge-
richtobehörde der Antrag gestelle, daß in einen von seinem Schuldner in das Ma-
gazin eingelieferten Gegenstand die Hülfe vollstreckt oder daran Arrest angelegt und
daher der Verwaltung des Magazins aufgegeben werde, den Kaufpreio nicht an
den Lieferanten, sondern an dao Gericht auszuzahlen, so kann die desfallsige ge-

gursil. Schiv. Rudolst. Gesehsamml. IX.
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zu machen ist, sich nut auf den Theil des Kaufgelded erstrecken, welcher nach Be-
richtigung des geleisteten Vorschusses, der Zinsen davon und der von der Verwal=
tung des Meubles-Magazins statutenmäßig gemacht werdenden Abzüge übrig
bleibt.

Ist dagegen bezüglich eines im Magazine befindlichen Gegenstandes auf An-
trag eines Gläubigers des Verfertigero bereits gerichtliche Verfügung getroffen und
die desfallsige schriftliche Ausfertigung der Verwaltung der Credit-Anstalt behän-
digt worden und will der Verfertiger nun erst einen Vorschuß von der Credit-An-
stolt enenehmen, so kann dlesem Gesuche nur in der Weise entsprochen werden, daß
von dem Werthe zuvörderst die Forderung, wegen welcher die gerichtliche Verfü-
gung gekroffen worden, abgezegen und nun von dem verbleibenden Reste nach den
obigen Bestimmungen die Hälfte resp. der dritte oder vierte Theil als Vorschuß
verwilligt wird, so daß z. B. wenn an einem Gegenstand von 40 fl. Werth wegen
einer Forderung von 20 fl. Arrest angelegt worden ist, nur noch ein Vorschuß von
10 fl. gegeben wird. Es geht auch in einem solchen Falle die Forderung, wegen
welcher die gerichtliche Hülfe oder ein Arrest ausgebracht worden, der Vorschuß-
forderung der Anstalt eben so vor, wie letztere jener, wenn der Vorschuß früher
geleistet war, als die gerichtliche Verfügung der Verwaltung der Eredit-Anstalt
insinuirt worden ist.

Die an dem Kaufpreise zu den statutenmaßigen Procentsätzen gemacht wer-
denden Abzüge gehen dagegen in dem einen wie in dem andern Falle unbedingt vor,
so daß nur der übrigbleibende Kaufpreio alo Gegenstand gerichtlicher Verfügung
oder als Pfandobject für den geleisteten Vorschuß angesehen werden kann.

Indem dies in Folge höchsten Auftrags Serenissimi zur öffentlichen Kenntniß
gebracht und das Verwaltungspersonal der Credit-Anstalt für die gehörige Ein-
tragung der geleisteten Vorschüsse und geschehenen resp. gerichtlichen Verfügun-
gen verantwortlich gemachk wird, werden auch die Gerichte dugleich angewiesen,hienachin vorkommenden Fallen allenthalben zu verfahren.

Rudolstadt, am 26. Januar 1848.

Fürstl. Schwarzb. Regierung.
Ketelhodt.

C. Bamberg.
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X II. Bekauntmachnug
der Fürstt. Regierung vom 17. Februar 1848 wegen Abänderung der Preise

mehrerer Arzneimittel.

Nachdem sich in Folge der in den Droguen-Preisen eingetretenen Ver-
4nderungen eine gleichmoßige Veränderung in den Preisen der Arzneimittel
nothwendig gemacht hat, so werden die hiernach abgeänderten Tarbestimmungen,
welche mit dem I. März d. J. in Wirksamkeit treten sollen, nachachtlich andurch
zur öffentlichen Kenntniß gebracht.

Rudolstadt, den 17. Februar 1818.

Fürstl. Schwarzt. Regierung.Ketelhodt.
A. Obbarius.
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Geletzlammlung
für das Fürstenthum Schwarzburg-Rudolstadt.

Zweites Stück vom Jahr 1848.

— m—...i=

III. Verorbn#ung
wegen Zustehung unbedingter Prefreiheit im Fürstenthume d. d. 17. März 1848.

Wir Frledrich Günther, von Gottes. Gnaden Fürst zu Schwarzburg,
Graf zu Hohnstein, Herr zu Arnstadt, Sondershausen, Leutenberg

und Blankenburg u. s. w. verordnen hiermit Folgendes:

I.

DiePresseist frei und die bisher bestandene Censur wird hiermit aufgehoben.
. Il·

Vergehen oder Verbrechen durch die Presse verubt, werden nach den beste-
henden Rechten geahndet. iuII.

Icde Druckschrift muß mit dem Namen des Druckers und Verlegers, jede
Zeitung und Zeitschrift mit dem Namen des Druckers und Redacteuro versehen
werden.

IV.

Die definitive Regulirung der Preßangelegenheiten wird bis zu einem unter
Beirath und Zustimmung der Stände des Fürstenthums zu erlassenden Gesetze
vorbehalten.

Urkundlich haben Wir diese Verordnung eigenhändig unterschrieben und mit
Unserem Fürstlichen Insiegel bedrucken lassen.

So geschehen
Rudolstadt, den 17. März 1848.

(I. S.) Fr. Günther,
F. z. S.

RNöder.
äimstl. Schw. Rarelst. Gesesammung IX. 2
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IV. Verordnung
wegen einiger strafmildernder Abänderungen de5 Forststrafgesetzes, vom

10. April 1818.

Wir Friedrich Günther, von Gottes Gnaden Fürst zu Schwarz-
burg 1., thun hiermit kund und zu wissen:

Indem Wir uns entschlossen, den Erlaß der erkannten und noch nicht vollzo-
genen Strafen wegen begangener Forstfrevel zu verwilligen, leitete Uno die be-
reits öfter gemachte Wahrnehmung, daß das Forststrafgesetz vom 30. December
1810 Bestimmungen enthalte, die, wie die Anwendung derselben gezeigt hat, in
einzelnen Fdllen zu Härten führen. Es wird daher auch dem ndchsten nach der
neuen Wahlordnung einzuberufenden Landtage ein auf milderen Grundsätzen be-
ruhendeo Forststrafgesetz zur Berakhung vorgelegt werden.

Um jedoch für die Zwischenzeit rücksichtlich derjenigen Bestimmungen, deren
Harte Wir anerkennen und deren rechtliche Folgen Wir zeither so häufig durch
Erlasse auszugleichen bemüht gewesen sind, eine Ermäßigung der Strafen her-
beizuführen, haben Wir Uns bewogen gefunden, in dem Forststrafgesetze vor-
läufig mehrere Abdnderungen eintreten zu lassen.

Wir verordnen demnach für den Umfang Unseres Fürstenthums, wie folgt:
Zu den §6. 3, 4 und 5. .

Die in diesen s. enthaltenen Bestimmungen über die Statthaftigkeit der
Zwangsarbeitshausstrasen werden dahin abgeändert, daß anstatt der
Zwangsarbeitshausstrafe zundchst Gefängnit bis zur Dauer von sechs
Wochen und erst dann, wenn nach dem Betrage der Geldstrafen, resp. nach
der Zahl der Arbeitstage die höchste Dauer von 6 Wochen Gefängnih überschritten
werden müßte, Zwangsarbeitshaus nach Moßgabe der für beide Strafarten —
der Gefängnißstrafe und der Zwangsarbeitshausstrafe — gegebenen Ansätze ein-
zutreten hat.

Zu 6. 6.

Zuchthausstrafe soll wegen Forstfrevels, insofern mit einem solchen nicht
noch andere Verbrechen, z. B. Gewaltthötigkeit (. 18.) cenrurriren, nicht mehr
erkannt werden.
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Zu 8. 7.

Die bei Bestrafung von Forstfrevlern mannlichen Geschlechts, welche bereits
mehrmals wegen begangener Forstfrevel bestraft worden sind, und welche sich dabei
durch die Schädlichkeit der von ihnen verübten Frevel oder durch den Zweck der-
selben als bs#artige Frevler auczeichnen, zulässige kôorperliche Züchtigung
wirdhiermitaufgehoben.

Zu s. 10., M 1 und 8.

Bei Verübung von Forstvergehen vor S
gang, oder an Sonn= und Feiertagen, oder an einem.Tage, m welchem in
dem Gerichtobezirke Straftag gehalten wird, ingleichen wenn der Fr#ler, dafern
er vom Waldeigenthümer oder den zum Forstschutze verpflichteten oder beauftrag-
ten Personen betreffen wird, auf deren Geheiß nicht stehen geblieben oder sich
einen falschen Namen gegeben, oder sich sonst unkenntlich zu machen gesucht odet
die gesetzlich geforderte Ueberlassung der mitgefuhrten Werkzeuge, des zu Schade
gehenden Viehes, des Fuhrwerkes und Gespannes verweigert hat, soll für die
Zukunft nicht mehr eine Verdoppelung der Strafe statifinden. Es soll
vielmehr bei dem Vorhandensein dieser Erschwerungsgründe die Strafe blos um
die Hälfte erhöht und

FS. *8 ch S 4

zu M 2.

. die Verübung von Forstvergehen durch Holzhauer, Kohler, Harzbrenner und
andere im Walde angestellte Arbeiter fernerhin nicht als ein Erschwerungsgrund
angesehen und daher in dergleichen Füällen anstatt der doppelten, blos auf die ein
sache Strafe erkannt werden.

Zu K. 1I., 3 11

Wenn der Dieb die entwedeten Gegenstände nicht zur Befriedigung eigenen
Bedürfnisses, sondern um damit Hamdel zu treiben, gestohlen hat, soll fortan
nicht unbedingt auf den vierfachen Betrag der an sich verwirk-
ten Strafe oder wenigstens auf 38 Fl. 15 Tr. resp. 5 Thlr. erkannt wer-
denz vielmehr soll dem richterlichen Ermessen überlassen bleiben, nach Umständen
die an sich verwirkte Strafe auch blos zu verdoppeln.
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Zu M 2.

Ebenso soll der Umstand, daß der Frevler bei der Holzentwendung sich einer
Sage bedient hat, fernerhin keine Verdoppelung, sondern nutdie Erhohung
der Strafe um die Halfte nach sich ziehen.

Zu 8. 12.
Dieser §. wird dahin abgelndert, daß, wenn mehrere der in den 85. 10 und

11. erwähnten Erschwerungsgründe zusammentreffen, nur einer derselben und
zwar derjenige zu berücksichtigen ist, welcher die höchste Schärfung zur Folge hat.

Zu 8. 14.
Die rucksichtlich der dritten und der folgenden Wiederholungen angeordnete

Strafe wird dahin ermaßigt, daß für die Zukunft nicht mehr der vierfache, son-
dern nur der dreifache Betrag der än sich verwirkten Strafe zu entrichten ist.

Zu 8. 16.
Die bier angedroheten Zuchthausstrafen in Ansehung derjenigen Frevler,

welche bereits mit Zwangsarbeitohaus oder mit Zuchthaus bestraft worden sind,
werden in Gemähheit der zu §. 6. getroffenen Bestimmungen auper Anwendung
gesebt.

Zu k. 17.
Die körperliche Züchtigung oder die Ausstellung an den

Strafpfahl, die in Betreff solcher Forstfrevler für zulässig erklärt worden ist,
welche aus Muthwillen oder Bosheit ein Ferstvergehen verübt haben, hat in Weg-
fall zu kommen, wogegen es bri den übrigen dort angedroheten Strafen sein Be-
wenden behdlt.

Zu (. 18.
Dem Richter wird, was die hier für gewisse Arten der Widersetzlichkeit ange-

droheten Zuchthausstrafen anlangt, die Befugniß eingerdumt, nach den besonderen
Umständen des einzelnen Falls anstatt der Zuchthausstrafen auch auf
Zwangsarbeitohauöstrafe von 4 Wochen bicd zu 6 Monaten zu erkennen.

Zu g. 19.
Die für mehrere Theilnehmer bei Begehung eines Forstfrevels festgesetzte

solidarische Haftverbindlichkeit wird im Einklange mit den Bestimmungen
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des gemeinenRechts auf die Verpflichtung zu Leistung des Schadensersatzes be-
schränkt, in Betreff der Anmeldegebühren und Kosten aber aufgehoben. Dasselbe
tritt ein

Zu (. 21.
in Ansehung der hier ersichtlichen gleichmäßigen Bestimmungen wegen der

solidarischen Haftverbindlichkeit derjenigen, die zu BegehungeinesForst-
frevels erwiesenermaßen Auftrag oder Befehl ereheilt haben.

Zu K. 24.
Die Anordnung

daß für den Ankauf wissentlich entwendeten Holzes in keinem Falle eine
geringere Strafe als von 8 Fl. 45 Kr. resp. 5 Thlr. erkannt werden darf,

ist für die Zukunft nicht mehr als maßgebend zu betrachten.

Zu K. 51.
Entwendungen von im Walde vorräthig liegendem Nutz= oder Brennholz,

ingleichen von bereiks geschadlter Borke oder von Borke von schon gefällten Bau-
men, werden, das Holz mag bereite zugerichtet, aufgestellt oder aufgebunden sein,
oder noch unaufgearbeitet liegen, nicht mehr mit Erlegung des sechsfachen, son-
dern mit Erlegung des dreifachen Betrags des daneben noch zu erstattenden
Werths bestraft. Die fernerweit angedrohete geringste Strafe für die Entwen-
dung von Hoölzvorräthen wird von 48 Kr. rosp. 14 Sgr. auf 24 Kr. resp. 7 Sgr.

gemindert. «

u§.52.
Für von einer Holzflöße, den Auflage- und Ausziehestellen, von unbefriedig-

ten oder von im Freien in oder außerhalb des Waldes befindlichen Lagerstellen ent-
wendeteo Nutz= oder Brennholz wird anstatt des zehnfachen Betrags blos der
fünffache Betrag des Werthes als Sterafe angenommen. Zugleich wird der
dieöfallsige geringste Strafansatz von 1 Fl. 45 Tr. resp. 1 Thlr. auf 48 Kr. resp.
14 Sgr. ermüßigt.

Zu C. 65. ·

Entwendungen von Heu aus herrschaftlichen Wildschuppen werden
nach den Grundsätzen des zur Zeit noch bestehenden gemeinen Strafrechts
geahndet, es müßte denn nach Letzterem in einem einzelnen Falle auf eine härtere
als auf die in der angeregten Stelle des Forststrafgesetzes geordnete Strafe von



12 1848.

8 Fl. 45 Tr. resp. 5 Thlr. zu erkennen sein, in welchem Falle es bei der Strafe
von 8 Fl. 45 Tr. resp. 5 Thlr. zu bewenden hat.

u K. 11.

Die auf die Bestrafung derWeidefrevel Bezug habende Bestimmung,daß bei
bosl. clagenem Vieh die Strafsätze sich um die Hälfte erhöhen sollen, wird auf-gehoben.

Zu (. 86. « «

Es verbleibt bei dieser Bestimmung, daß als Lescholz nur anzusehen ist:
1) dürre Aeste, die auf dem Boden herumliegen, und in Nadelwaldungen noch
solche abgestorbene Aeste, die erlangt werden können, ohne die Baume zu besteigen
und ohne die grünen Aeste zu beschädigen;

2) dürres und abgestorbenes Gestange bis zu drei und an dazu geeigneten Orten,

woriberverForstbehörde die Beurtheilung zusteht, bis zu 5 Zoll Durchmesser aufdem Stock;
3) abgefallene Kusteln, insoweit dieselben nur aufgelesen werden;
b in nsehun der5obernWaldforste dasjenige Reisig, was nach beendigtem

Aststreu-Verkauf in den Schlögm liegen bleibt.Inwiefern den Armen das Ausgraben von Stöcken nachgelassen werden kann,hängt nach wie vor von demErmuse der zur möglichsten Berücksichtigung der be-
dürftigen Unterthanen instruirten Forstbehörde ab und ist daher nur nach auodrück-
lich von derselben dazu ertheilter Erlaubniß gestattet.

Zu F. v0.
Dieser §. wird dahin abgeändert, dah künftig sowohl der Verkäufer als der

Käufer von Leseholz nach Befinden um 30 Kr. resp. 10 Sgr. bis zu 5 Fl. 15 Kr.
Tuesp. 3 Thlr. bestraft wird.

Nachdem nunmehr Unserer Seits deiriigen Milderungen gewährk worden sind,welche Uns ohne vorherige Vernehmung der Wünsche und Ansichten des Landtags
möglich und agleich mit der einem nachhaltigen Gedeihen der Waldungen zuzuwen-denden Ersa b vereinbar erschienen, geben Wir der bestimmten Erwartung Raum,
daß die Gemeinden selbst alle ihnen zu Gebote stehenden Mittel aufbieten werden,
um den auf die Aufrechthaltung des Forstschuces abzweckenden Mahregeln den
kräftigsten Nachdruck zu verschaffen und dadurch der Zukunft die wohlthätigen Fol-
gen einer geregelten Bewirthschaftung der Waldungen zu sichern.

So geschehen
Rudolstadt, den 19. April 1818.

(L. S.) Friedrich Günther,
F. z. S.

Röder. C. Schwart.



Geletzlammlung
für das Fürstenthum Schwarzburg-Rudolstadt.

PDriitteo Stück vom Jahr 1848.

V. Bekanntmachung
der Fürstl. Regierung im Betreff der seit dem Jahre 1819 erlassenen

Ausnahme-Gesetze, d. d. 26. April 1848.
Der nachstehende, von der deutschen Bundesversammlung zu Frankfurt a. M.

in ihrer am 2. des laufenden Monats gehaltenen Sitzung gefaßte Beschluß, die
Außhebung der seit dem Jahre 1819 erlassenen Auonahme-Gesehe betreffend.
wird hiermit zur öffentlichen Kenntniß gebracht.

Rudolstadt, den 26. April 1848.

Fürstl. Schwarzb. Regierung.
Th. Schwary#.

A. Obbarius.

Beschlußteentwurf.
Auf den in der 22. Sitzung vom 23. März d. J. S. 176. erfolgten Antrag

der freien Stadte für Frankfurt, daß, da die seit dem Jahre 1819 erlassenen so-
genannten Ausnahmagesetze des deutschen Bundes unter veränderten Umständen
bereits allenthalben außer Wirksamkeit getreten, dieselben auch von Seiten des
deutschen Bundes förmlich als aufgehoben und beseitigt zu erklären seien; beschließt
die Bundeoversammlung: dah die gedachten beanstandeten Ausnahmsgesetze und
Beschlusse für sämmtliche Bundesstaaten aufgehoben, mithin alo bereits völlig be-
seitigt zu betrachten, und wo es noch erforderlich befunden werden sollte, darüber
die nöthigen Bekanntmachungen zu erlassen seien.

Nach stattgefundener Erörterung wurde der vorstehend beantragte
Beschluß genehmigt.
—.——-—.

Fürstl. Schw. Rudolst. Gesetzsammlung IX. 3
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VI. Gese
Über die Bürgerwehren vom 19. Mal 1848.

Wir Friedrich Gänther, von Gottes Gnaden Fürst zu Schwarg=
burg u., thun hiermit kund und zu wissen:

Wiewol zu erwarten steht, daß in der Kürze über die Volksbewaffnung ein
für ganz Deutschland geltendes Gesetz erlassen werden wird, so haben Wir doch in
Erwüägung, daß in Unserem Fürstenthume bereits in den Stüdten und auf dem
Lande Bürgerwehren mit selbstgewählten Führern errichtet worden sind und durch
diese Bürgerwehren vorkommenden Ungebührnissen und Geseczwidrigkeiten am
sichersten und kräftigsten vorgebeugt und begegnet werden kann, für zweckmaßig er.
achtet, provisorisch einige gesetzliche Bestimmungen über den Zweck und die Orga-
nisation der Bürgerwehren zu erlassen.

Wir verordnen daher auf den Antrag Unseres Geheime-Raths-Collegiums
und mit Beirath und Zustimmung des vom 26. April d. J. ab versammelt gewese-
nen außerordentlichen Landtags für den Umfang Unseres Fürstenthums, wie folgt.

Allgemeine Bestimmungen.
#. 1. Die Bürgerwehr ist als eine Anstalt für geeignete Mitwirkung zur

Erhaltung der innern Ruhe und Ordnung, im Nothfalle auch zurbandesverhei-P
digung bestimmt.

#. 2. Die Bürgerwehren haben allen Gerichts= undVerwaltunge.
Behörden, welchen die Erhaltung der gesetzlichen Ordnung anvertraut ist,
namentlich auch den Ortsvorgesetzten, so wie den Vertrekern derselben, jeder-
zeit die verlangte bewaffnete Unterstützung zu gewähren.

5. 3. In allen Fällen, wo zur Aufrechthaltung der geselichen Ordnung
oder zur Sicherstellung der durch einen außerordentlichen Vorgang oder Zusam-
menlauf bedrohten öffentlichen Ruhe, die Mitwirkung einerbewaffneten

Macht nothig erachtet wird, sollen die im h. 2. gedachten Behorden sofort die Bur-
gerwehr requiriren.

5. 4. Die Bürgerwehren haben nicht nur die bei besondern Verankas-
sungen von den betreffenden Behörden begehrte Unterstücung zu leisten, sondern
auch die von der Communalbehörde nach den Umständen nöthig erachteten ständi-
gen Wachen zu stellen.
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4l 5. Die Anforderungen ergehen von den zuständigen Behörden (§. z.)

stets an den Befehlshaber der Bürgerwehr oder an dessen Stellvertreter, in dringen-
den Fällen aber an den Wachtcommandanten (5. 4.), welcher sefort den Befehls-
baber von der Requisition und den seinerseits getroffenen Maßregeln in Kenntniß zu
setzen hat.

h. 6. Ec sollen auf den Dienst sich beziehende Angelegenheiten, so wie die
Disciplin theils durch die Vorgesetzten in den Böürgerwehren, theils durch die
bei denselben zu bildenden Verwaltungs-Ausschüsse und Gerichte geregelt

und gehandhabt werden, insoweit dieselben nicht durchgegenwartiges Gesetz dengewohnlichen Gerichten ubertragensind.
m 7. Für dergleichen Geschäfte und schriftliche Verhandlungen werden auch

von den Landesbehorden keinerlei Kosten berechnet.
z. 8. Inandern, den Waffendienst nicht betreffenden Angele-

genheiten bleiben die zu den Bürgerwehren gehörigen Personen den gesetzlich zu-
ständigen Gerichts= und Verwaltungs-Behörden unterworfen.

K. 9. Von dem, was zur Bewaffnung oder Dienstkleidung eines Bürger-
wehrmanns gehört, kann nichts der Pfändung unterworfen werden.

#. 10. Wer im Dienste der Bürgerwehr für die Aufrechthaltungder ge-
setzlichen Ordnung oder öffentlichen Ruhe dergestalt beschädigt wird, daß er zur
Betreibung seines Geschäfts ganz oder theilwerse unfähig würde, soll, falls er
aber im Dienste das Leben verlierk, seine Familie, deren Ernährer er war, eine
seinen Verhältnissen angemessene jäehrliche Unterstützung aus der Staats-
kasseerhalten.

U) Verbindlichkeit zum Dienste in der Bürgerwehr.
g. 11. Die Befhigung,sowie die Verbindlichkeit zum Dienste

in der Bürgerwehr fängt mit dem zurückgelegten 2Isten Lebensjahre an, und
erstreckt sich über sämmtliche waffenfchige Staatsbürger, welche ihrer Dienstpflicht
im Contingente genügt haben oder davon frei sind, und noch nicht das 50. Lebens-
fahr zurückgelegt haben.

Der Eintritt und Austritt aller derjenigen, welchein dem laufenden Jahre
das 21. oder 50. Altersjahr erfüllen, geschieht den 1. Mai jeden Jahres.

3 *
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Indeß ist dem kraftigen und sich sonst qualificirenden jungen Manne auch vor
dem 21. Jahre der Eintritt in die Burgerwehr zu gestatten.

5 12. Befreit von dem Dienste in der Bürgerwehr sind diejenigen, deren
Dienstleistung mit ihrem Berufe unverträglich sein wurde, wie namentlich diejenigen
öffentlichen Beamten, welche richterliche Qualität besiten.

Hierüber hat in den Städten die Verwaltungs-Commission, auf dem Lande
das treffende Amt, und bei dagegen erhobener Beschwerde die Regierung resp-
Landeshauptmannschaft zu entscheiden.

K 13. Die Stadträthe resp. die Gemeinde-Vorstände haben über sämmt-
liche zum Dienste in den Bürgerwehren verpflichtete Einwohner (§. 11.) ein Ver-
zeich niß aufzustellen und darin das bebensalter nach den von den treffenden Geist-
lichen zu liefernden genauen Nachweisungen anzugeben, auch über die vorgekomme-
nen Veränderungen die erforderlichen Nachrichten einzuziehen und darnach das Ver-
zeichniß fortwährend zu ergänzen und zu berichtigen, alle 6 Jahre aber von Neuem

außzustellen.
 13. Jeneo Verzeichniß wird bei dem Stadtrathe resp. dem Orksvorstande

verwahrt und beglaubte Abschrift desselben, so wie der ergänzenden und berich-
tigenden Nachträge, dem Befehlöhaber der Bürgerwehr mitgetheilt. Die Einsicht
des Ersteren ist jedem zum Dienste in der Bürgerwehr Verpflichteten gestattet.

5. 15. Als nicht waffenfahig werden betrachtet alle Personen, welche
mit einer Krankheit oder Gebrechlichkeit behaftet sind, wegen deren sie nach dem
Gutachten des Physicus zum Dienst untauglich sind.

K. 10. Vom Dienste in der Bürgerwehr sind ausgeschlossen: Lehr-
linge, Leuteohnefesten Wohnsig und solche, welche aus öffentlichen d.
h. Staats= oder Gemeinde-Mitteln regelmáßige Unterstühzung
beziehen.

Dienstboten sind zur Theilnahme am Bürgerwehrdienste nicht verpflichtet,
jedoch soll ihnen die freiwillige Theilnahme gestattet sein.

S. 17. Ausgeschlossen von der Bürgerwehr ist ferner ein Jeder, welcher
wegen solcher Vergehen, die entweder nach geselicher Bestimmung oder nach all-
gemeinen Begriffen für entehrend zu halten sind, vor Gericht gestanden hat, ohne
von der Anschuldigung völlig freigesprochen zu sein.
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Ueber diese Ausschließung entscheidet das Bürgerwehr-Gericht und bezüg-

lich der Bürgerwehren auf dem Lande der Ortsvorstand auf erfolgte glaub=
hafte Anzeige oder anderweit erhaltene zuverlassige Kenneniß und bleibt e5 dem
Börgerwehr-Gerichte resp. dem Ortsvorstande überlassen, dergleichen Personen,
wenn sie später durch redlichen Lebenswandel Beweise der Besserung gegeben
haben, die Aufnahme zu gestatten.

III) Verpflichtung der Mitglieder der Bürgerwehr.
s. 18. Jedes Mitglied der Bürgerwehr hat dem Burgermeister resp.

dem Ortsschultheißen die Erfüllung seiner Dienstobliegenheiten und den schul-
digen pünktlichen Gehorsam im Dienste durch Handgelöbniß an Eidesstatt zu
versprechen.

IV) Einige allgemeine Dienstvorschriften.
8. 10. Der Befehlshaber der Bürgerwehr in jeder Stadt oder dessen

Stellvertreker soll, wenn eine obrigkeitliche Anforderung zur Stellung
von Wachen oder sonstiger bewaffneter Hülfeleistung an ihn gelangt, diesem
Verlangen in geeigneter Weise unverzüglich entsprechen.

#5. 20. Die Vorgesetzten der Bürgerwehr dürfen dieselbe nur auf er-
folgte Requisition (§. 5.), außerdem aber zu keinem andern Zwecke als behufs
solcher Angelegenheiten, welche den regelmäßigen Dienst angehen, zu einer Ver-
sammlung beordern.

Ohne Erlaubniß ihrer Vorgesetzten darf die Bürgerwehr in größern oder
kleinern Abtheilungen weder mit den Waffen sich versammeln, noch irgendwo
sich bewaffnet aufst ellen oder aurücken.

 . 21. In dringenden Fällen kann jede obrigkeitliche Behörde sich
mit ihrer Anforderung wegen bewaffneter Hülfeleistung an den Comman=
danten der etwa vorhandenen ständigen Wache (5. 1.) wenden.

Auch ist der Wachtcommandant auf Anrufen von Seiten irgend eines
mit gemeingefährlicher Gewalt bedrohten Einwohners verpflichtet, durch schleu-
nige Absendung einer, dem Bedürfnisse entsprechenden Anzahl von Bürger-
wehrmännern aus der Wachtmannschaft den gehörigen Schutz zu gewähren und
nöthigenfalls die Verstärkung der Letztern zu veranlassen.
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g. 22. Diejenigen Mitglieder der Börgerwehr, welche öffentliche Aemter
bekleiden, sind in denjenigen Fällen, wo der Börgerwehrdienst mit ihren regel-
maßigen Amtsverrichtungen oder andern unaufschieblichen Berufsgeschäften
zusammentrifft, mit Ersterem so weit, als es und zwar hinsichtlich der Staats-
diener, nach der Bescheinigung der vorgesetzten Behörden nöthig ist, zu verschonen.

V) Disciplin im Allgemeinen.
#. 23. Die Bestrafung der Dienstvergehen bleibt, so weit sie nicht

in den nachfolgenden Paragraphen den ordentlichen Gerichten überwiesen ist,
einem aus der Mitte der Bürgerwehr gewählten Gerichte überlassen, bei
welchem mündliche und öffentliche Verhandlungen stattfinden sollen.

Räcksichtlich der gemeinen Vergehen oder Verbrechen findet F. 8. An-
wendung.

VI) Strafbestimmungen.

5. 24. Wenn ein Vorgesetzter der Bürgerwehr die Hülfeleistung in
Fällen versagt, wo die zuständige Civilbehörde zur Aufrechthaltung der ver-
fassungsmäßigen und gesetzlichen Ordnung den Dienst der Bürgerwehr in An-
spruch nimmt oder geht die Verweigerung der verlangten Hülfelei-
stung von einer Abtheilung der Bürgerwehr gemeinschaftlich aus; so wer-
den die Schuldigen von den ordentlichen Gerichten bestraft und tritt einstweilen
deren Suspension vom Dienste ein.

5. 25. Die Veräußerung der den Bürgerwehrmännern amvertrauten
Armaturstücke wird als Veruntreuung den ordentlichen Gerichten zur Be-
strafung überwiesen.

K. 26. Dersenige, welcher ohne Befehl im Dienste ein geladenes Ge-
wehr, scharse Patronen oder Pulver und Blei mit sich führt, wird,
wenn sich nicht auf genügende Weise ergibt, daß keine verbrecherische Absicht
zu Grunde liegt, (in welchem Falle blos auf eine Disiplinarstrafe zu erken-
nen ist.) dem ordentlichen Gerichte zu ndherer Untersuchung und eventueller
Bestrafung angezeigt.
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S. 27. Thätliche Widersetzlichkeit von Mitgliedern der Bürgerwehr

gegen Vorgesetzte im Dienste oder gegen im Dienste befindliche Bür-
gerwehren oder Patrouillen wird durch die ordentlichen Gerichte bestraft.

#. 29. Wer im Dienste Unfolgsamkeit oder Aufruhr erregt, soll
den ordentlichen Gerichten zur Bestrafung nach der Strenge der bestehenden
Gesetze sofort überliefert werden.

8. 29. Wenn ein Mitglied der Bürgerwehr wegen solcher Vergehen, die
entweder nach den gesetzlichen Bestimmungen oder nach allgemeinen Begriffen
für entehrend zu halten sind, vor Gericht gestellt und von der Anschuldigung
nicht völlig freigesprochen worden ist; so entscheidet das Bürgerwehrgericht und
bezüglich des Landes das treffende Amt über dessen Ausschließung.

VII) Vorbehalt weiterer reglementatrer
Bestimmungen.

F. 30. Die weiteren reglementairen Bestimmungen über die Abtheilungen
der Böürgerwehren, über die Wahlen der Vorgesetzten, die Dienstkleidung und
Bewaffnung, die Errichtung der Verwaltungs-Ausschüsse und der Bürger-
wehr.Gerichte, das Verfahren bei den letzteren und die Strafpollziehung, über
die Waffenübungen, feierlichen Aufzüge, Allarmzeichen, sowie die besondern
Dienstvorschriften und Disciplinar-Strafvorschriften sollen nach vernommenen
Gutachten der Stadträthe resp. Gemeinde-Vorstände und unter Mitwirkung
der Böürgerwehren selbst durch die Regierung resp. Landeshauptmannschaft ge-
troffen werden und steht diesen Behörden auch die Bestätigung der Wahlen
der Commandeurs und Hauptleute zu, welche in der Regel auf zwei Jahre
erfolgen sollen.

Urkundlich unter Unserer eigenhändigen Unterschrift und beigedrucktem
Fürstlichen Insiegel.

So geschehen
Rudolstadt, den 19. Mai 1818.

Fr. Günther, F. z. S.

Röder. C. Schwartz.
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Vierles Klüch vom Jahr 1848.
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 8 VII. Gesez
wegen Verantwortlichkeit der Mitglieder des Fürstlichen Geheime-Raths-

Collegimms, vom 2. Juni 1848.

Wir Frledrich Günther, von Gottes Gnaden Fürst zu Schwarzburg 2c.
verordnen zum Zweck der weiteren Ausführung Unserer Entschließung vom 10.
März und um die Verantwortlichkeit der Mitglieder des Geheime-Raths-Col-
legiums auch schon vor der Vereinbarung des Landesgrundgeseßes einstweilen
gesetzlich festzustellen, nach Beirath und Zustimmung des vom 26. April d. J.
an versammelt gewesenen außerordentlichen Landtags, wie folgt:

g. 1.

Alle von Uns als Landesherrn auögehende Verfugungen, namentlich Gesetze
und Verordnungen, müssen wenigstens von einem Mitgliede des Geheime-Raths-
Collegiums in der Reinschrift gegengezeichnet (contrasignirt) sein und wird dieses
Mitglied dadurch für ihren Inhalt verantwortlich.

g. 2.
Eine von einem Mitgliede des Geheime-Raths= Collegiums nicht gegenge-

zeichnete (contrasignirte) Fürstliche Verfügung ist nicht vollziehbar. Wenn aber
eine solche Verfügung dennoch vollzogen wird und daraus eine Verantwortlichkeit
entsteht, so trifft eine solche ebensewohl denjenigen, welcher die Verfügung aucge-

wirkt hat oder dazu beirädehig gewesen ist, als auch denjenigen, welcher jene Ver.
fügung in Vollzug gesetzt hat.

Fürnl. Schw. NRubdolst. Gesesammlung IX. 1
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 . 3.
Die in gesetzlicher Form C.. 1.) erlassenen Verfügungen müssen befolgt werden;

jedoch bleibt den Volkoreprdsentanten vorbehalten, ihre Gerechtsame dagegen auf
dem geordneten Wege wahrzunehmen.

g. 4.
Dasjenige Mitglied des Fürstlichen Geheime-Raths-Collegiums, welches eine

ihm angesonnene Amtöhandlung für verfassungswidrig hält, ist zu deren Ableh-=
nung und im erfolglosen Falle zur Bitke um Enthebung von seiner Stelle befugt,
welche auf ehrenvolle Weise und dann ohne Schmälerung des Diensteinkommens zu
ertheilen ist,, wenn die Ablehnung der Contrasignatur bei gerichtlicher Entscheidung
für begründet erachtet wird.

z. 5.
Wenn die Mitglieder des Geheime-Raths-Collegiums eine Verfügung,welche

eine Verletzung der Verfassung oder der bestehenden Gesetze enthält, gegenzeichnen
oder sonst irgend eine auf Verletzung der Verfassung oder der Gesetze gerichtete
Handlung vornehmen oder wissentlich zulassen, so steht den Volkerepräsentanten
das Recht zu, die Schuldigen in Anklagestand zu versetzen.

K. 6.
Bis zur Errichtung eines Staatsgerichtshofes sind die Anklagen bei dem

Fürstlich Schwarzburg= Rudolstädtischen und Gesammt-Oberappellations-Ge-
richte zu Zerbst anzubringen.

g. J.

Findek dasselbe, daß in der Anklage diejenigen thatsächlichen Voraussetzungen
vorhanden sind, welche, ihren Beweis vorausgeseczt, eine Verlecung der Verfas-
sung oder der Gesetze begründen würden, so hat das Oberappellations-Gericht
der oberen Justizstelle einer anderen bei dem Oberappellationd= Gericht zu Zerbst
betheiligten Regierung Auftrag zur Einleitung der Untersuchung zu ertheilen.

. 6.
Von der Publication jener Verfügung des Oberappellations= Gerichts an

und so lange nicht eine rechtskraftige Freisprechung erfolgt ist, muß das treffende
Mitglied des Geheime-Raths-Collegiums von dieser seiner dienstlichen Stellung
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suspendirt werden, und hat dieß das Oberappellations-Gericht ebenfalls zu ver-
fügen und hiervon sowohl Uns, als die klagenden Stände zu benachrichtigen.

K. 9.

Die Grade der Ahndung einer begangenen Verletung der Verfassung oder der
Gesetze bestimmen sich nach dem Vorhandensein von Vorsatz oder Fahrlssigkeit
und nach der Größe der Verschuldung und des verursachten Schadens.

SF. 10.

DieStrafen bestehen in Dienstentsetzung und in Entfernung vom Amte mit oder
ohne Pension und mit oder ohne Vorbehalt der Wiederanstellung im Staatedienste.

S. 11.

Gegen die Entscheidung der mit der Untersuchung beauftragten Regierung
steht sowohl dem Angeschuldigten, als den Anklägern innerhalb der 10tagigen
Nothfrist von Publication an das Rechtsmittel der Berufung an das Ober-

Appellations. Gericht zu.
Die Dienstniederlegung des —m.x hat auf die wider ihn eingeleitete

Untersuchung und deren Folgen keinen Einfluß.

g. 13.
Die Begnadigung ist ausgeschlossen. Die Wiedereinsetzung des Verurtheil-

ten in seine frühere dienstliche Stellung kann nur mit Zustimmung des Landtags

erfolgen. 4
Vorstehendes Gesetz tritt mit dem Nor seiner Publicationin Wirksamkeit.

urkundlich unter Unserer eigenhändigen Unterschrift und wissentlich bei-
gedrucktem Fürstlichen Insiegel.

So geschehen
Rudolstadt, den 2. Juni 1818.

Fr. Günther, F. z. S.

Röder. C. Schwart
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VIII. Bekanntmachung
der Fürstl. Regierung, wegen verbotswidrigen Schießens 2c.,

vom 27. Mal 1848.

Verbotswidriges Schießen hat neuerdings sehr überhand genommen und schon zu
Unglücköfällen geführt; auch sind über die verbolswidrige Abgabe von Pulver an Kinder
und das Tabakrauchen an feuergefährlichen Orten mehrfache Beschwerden vorgefommen.

In Folge vessen wird andurch mit höchster Genehmigung Serenissimi Folgendes be-
kannt gemacht: .

1)JkdkmmmnviwvordansmbkfngtmWildschfkßmmitdkankifüqkngkwamhbaß
diebklkkffkndmgefehlt-hellBestimmungenundechlIgnmdstihrbiåzuithklaäanbmvkitet
gsskplichekBestimmung-uükavicAufhebunqodkkAblöfuugdkksqngkkkchligkeitauf
fremdemGrunduanodkcntmsomehrinKmftblksbmmüssksHalåvondkätkqfkkmdm
FürstenHochsürsllichkkDurchlmtchtinderBrschrsbtmgvom10.Måkzd.J.d-«ekamm-
herangdeWildstmsdröverheißt-IundanfdikErfüllungdiesersnsaqeisngeokdneten
Wege bereits Bedacht genommen worden ist.

Es wird die Bestimmung der Fencrordnung vom C. Februar 1828 anmit aus-
drücklich in Erinnerung gebracht, womach vas Schiehen besonders in und nahe an den
Städten und Ddriern außer an den dazu bestünmten Schießplähen dazu nicht befugten
Personen und zwar bel 1 Fl. 36 Kr. Strafe und Confiscatson des Gewehrs untersagt
und auf die Jugend, welcher das Spielen und Schirsen mit s. g. Puffern, Schlüssel-
büchsen u. s. w. nicht zu hestatten, genaue Acht zu geben ist.

83) Ebenso wird die Bestimmung der vorerwähnten Feuerordnung in Erinnerung
gebracht, nach welcher Schiespulver an Rinder und zwar beki gleicher Strafe von 1fl. 30
Tr, nicht verkauft werden darf.

4) Das Tabakrauchen in Ställen, Scheuern, Höfen und Schoppen ist bel einer im
Zukuuft gleichmäßig in der Resivenz wie In anbern Städten und auf dem Lande zu zahlen-
den Strafe von 1 fl. 36 Kr. verboten, wogegen die Strafandrohungen wegen des Tabak-
rauchens auf den Straßen im Wegfall kommen.

RNuvdolstadt, den 27. Mai 1818.

Fürstl. Schwarzb. Regierung.
Roöder.

C. Bamberg.



Geletzlammlung
für das Fürstenthum Schwarzburg-Rudolstadt.

Fünktes Stück vom Jahr 1848.

 X. Verordunng
des Fürstl. Consistorium, die Einführung eines jährlichen Kirchenfestes zur

Erinncrung an die Verstorbenen betreffend, vom 29. Mai.

In Erwägung, daß es dem Herzen, in welchem die edlern menschlichen Ge-
fühle ihre heiligen Rechte geltend machen, Bedürfnif ist, das Andenken an theure
verstorbene Personen in sich zu erneuern, und daß ein durch die Religion geheiligtes
Andenken an dieselben dem frommen Sinne wahrhaft wohlthut, hat Se. Hoch-
fürstl. Durchlaucht, Unser gnädigst regierender Fürst und Herr, nach dem Vor-
gange anderer Staaten und auf die mehrfach sich kund gebenden Wünsche des le-
bendiger werdenden religiösen Sinnes auf Unsern Antrag zu resolviren geruht, daß
auch im hiesigen Fürstenthume jährlich ein allgemeines Kirchenfest zu Erinnerung
an die Verstorbenen, und zwar jedes Mal am letzten Trinitatiosonntage, in
sämmtlichen Kirchen des Fürstenthums gefeiert werden soll.

Dieses Fest soll jedes Mal den Sonntag vorher von der Kanzel abgekündigt
und am Tage vorher, wie die andern Feste, eingeldutet werden. Der Gotteödienst
selbst wird durch eine angemessene Liturgie ausgezeichnet, der Altar schwarz behan-
gen, dabei aber aller dem evangelischen Gottesdienste fremde Prunk vermieden.

Die Wahl des Textes bleibt dem Geistlichen überlassen, damit der Vortrag
überall nach den Bedürfnissen jeder Gemeinde eingerichtet werden könne. Die Ver-
storbenen werden jedoch nicht namentlich angeführt, da dieses Kirchenfest nicht
bloß auf die im Laufe des verflossenen Kirchenjahres Verstorbenen Bezug haben,
sondern überhaupt das Andenken an die Hingeschiedenen erneuern soll, die jeder
nach seinem besondern Bedürfnisse im Herzen trägt und deren religiöse Gedächt-
nißfeier diesem Bedürfnisse entgegenkömmt.

Fürstl. Schw. Rurolst. Gesehsamolung IX. 5
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Die Erfahrung in den Nachbarstaaten, in welchem eine solche Feier schon seit
einer Reihe von Jahren statt findet, hat gezeigt, welche heilsame Eindrucke die-
selbe da, wo sie auf wurdige Weise geleitet wurde, auf die Gemuther macht. Jede
Familie hat, ja einen oder einige geliebte Todte, deren religiöse Gedachtnißfeier sie
zur Kirche zieht und sie in eine Stimmung versetzt, welche für den Segen kirchlicher
Gemeinschaft ganz besenders empfänglich macht. Daher werden sämmeliche Geist-
liche die Anordnung dieses Festes als ein kräftiges Mittel, den religiösen Sinn zu
wecken und zu stärken, willkommen heißen und die größte Sorgfalt darauf wenden,
durch Liturgie und Predigt die fragliche Todtenfeier würdig und im Segen für ihre
Gemeinden zu begehen.

Die Herren Ephoren und Geistlichen erhalten hierdurch Auftrag,sich allent-
halben nachdieser Verordnung zu richten, und das Erforderliche danach zu verfügen.

Rudolstadt, den 29. Mai 1818.

Fürsstl. Schwarzb. Consistorium, Verwalt. Abtheil.
Th. Schwart.

K. A. Vater.

 X Wahlgesetz
für die einzuberufende nächste Abgcordneten-Versammlung

vom 9. Junl 1848.

Wir Friedrich Günther, von Gottes Guaden Fürst zu Schwarz-
burg 2c., verordnen wegen der Wahlen für die einzuberufende nächste Abge-
ordneten-Versammlung mit Beirath und Zustimmung des vom 26. April
d. J. an versammelt gewesenen außerordentlichen Landtags, wie folgt:

g. 1.

Jeder Staatsburger des Furstenthums Schwarzburg-Rudolstadt, welcher
das 25. bebensjahr vollendet und nicht wegen eines Verbrechens, welches nach all-
gemeinen Begriffen für entehrend zu halten ist, vor Gericht gestanden hat, ehne
von der Anschuldigung freigesprochen worden zu sein, istin der Gemeinde resp. in
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dem Heimathöbezirke, worin er seit sechs Monaten seinen Wohnsitz oder Aufenthalt
hat, stimmberechtigter Urwähler, insofern er nicht aus öffentlichen d. h.
Sctaats; oder Gemeinde-Mitteln ständige Unterstühung bezieht.

8. 2.
Die Urwähler elner jeden Gemeinde wühlen auf je 400 Seelen ihrer Bevölke-

rung einen Wahlmann; erreicht die Bevölkerung einer Gemeinde nicht 100, über-
steigt aber 200 Seelen, so ist sie dennoch zur Wahl eines Wahlmannes berechtigtz
erreicht ihre Bevölkerung aber nicht zweihundert Seelen, so wird die Gemeinde
mit einer oder mehreren zunächst angrenzenden Gemeinden zu Einem Wahlbczirke
von mindestens zweihundert Seelen vereinigt.

Bei einer Gemeinde, deren Seelenzahlbei der Theilung durchvierhundert nicht
aufgeht, wird der verbleibende Rest nicht beachtet, wenn er weniger als zwei-
hundert beträgt; belauft er sich auf mehr als zweihundert, so ist die treffende Ge-
meinde noch einen Wahlmann mehr zu wählen berechtigt.

In Gemeinden von mehr als sechshundert Seelen erfolgt die Wahl nach
Bezirken, welche die Gemeinde-Behörden in der Art zu begränzen haben, dah in
einem Bezirke nicht mehr als vier Wahlmänner zu wählen sind.

Einzelne bewohnte Besitzungen, welche für sich einen Heimathobezirk bilden,
werden behufo der Wahlen derjenigen Stadt= oder Landgemeinde zugewiesen, bei
welcher ihre Bewohner in den Bevölkerungslisten des Jahres 1846 mit aufgeführt
worden sind.

. §.3·

DieZahlvkrBevölkerungbestimmtsichübekallnachdekimJahrelMstakks
gehabten amtlichen Zählung.

. 1.

Zum Wahlmann wählbar ist jeder stimmberechtigte Urwähler innerhalb
deöjenigen Abgeordneten-Wahlkreises, welchem er angehört.

Die Wahlmanner werden durch Stimmzekttel nach relativer Stimmenmehr-=
heit der Erschienenen gewählt. Wenn mehrere gleichviel Stimmen haben, so gilt
derjenige als gewählt, welcher an Jahren der altere ist.

Wenn in mehreren Wahlbezirken desselben Wahlkreises ein undderselbe Wahl-
mann gewählt worden ist, so gilt die Wahl für denjenigen Wahlbezirk, welchem
der Gewählte selbst al6 Wahler angehört. In dem andern Wahlbezirke tritt der-

5
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jenige als Wahlmann für ihn ein, welcher in diesem Wahlbezirke nächst ihm die
meisten Steimmen erbalten hat.

g. 6.
Zum Abgeordneten wählbar ist jeder Staatsbürger im ganzen Um-

fange des Fürstenthums, welcher das 30 ste Lebensjahr vollendet hat, im Sinne
des F. . einen unbescholtenen Ruf genießt und aus öffentlichen Mitteln keine ständige
Unterstützung bezieht.

 7.

Eo werden im Fürstenthume nach dem Verhältniß, daß auf eine Bevölkerung
von ohngefähr 3500 Seelen ein Deputirter gerechnet wird, neunzehn Abgeordnete
und ebensoviel Stellvertreter gewählt.

Die Abgrenzung der Wahlkreise bleibt der zu erlassenden Ausführungs-Ver-
ordnung vorbehalten.

· §.o. .

In den Stadten werden die Urwahlen der Wahlmannet durch die Stadtrathe,
in den Marktflecken und den Landgemeinden, insoweit nicht besondere Bevollmach-
tigte dazu ernannt werden, in der Regel durch die Gemeinde-Vorstande oder durch
die Geistlichen und Schullehrer geleitet.

8. 9. *
Die Wahlen der Abgeordneten werden in der Oberherrschaft durch die Fürstl.

Regierung, beziehungsweise die Fürstl. Justizmter zu Königsee, Stadtilm, Leu-
tenberg und Oberweißbach, in der Unterherrschaft durch die Fürstliche Landes=
hauptmannschaft geleitet.

#. 10.
Die Wahl der Abgeordneten erfolgt durch selbstgeschriebene Stimmzettel nach

absoluter Stimmenmehrheit aller Erschienenen.
. 1.

Die gewählken Abgeordneten stimmen in der zu berufenden Versammlung
nach ihrer eigenen, unabhängigen Ueberzeugung und sind an Aufträge und In-
structionen nicht gebunden.

. 1.
Die Prüfung der Richtigkeit der Wahl ist Sache der künftigen Versammlung.
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K. 13.

Die zur Ausführung dieses Eesetzes sonst noch erforderlichen Anordnungen
hat Unser Geheimeraths -Collegium in einer zu erlassenden Verordnung zu treffen.

 1.

Die auf Grund des gegenwärtigen Gesetzes zusammentretende Versammlung
ist dazu berufen, das künftige Landes-Verfassungs=GesetzundandereLandes-
gesecze durch Vereinbarung mie der Staateregierung festzustellen und die zeitherigen
Befugnisse der Landstände in Bezug auf die Bewilligung von Steuernu.s. w.
auszuüben.

uUrkuwlich unter Unserer eigenhändigen Unterschrift und wissentlich beigedruck-
tem Fürstlichen Insiegel.

So geschehen
Rudolstadt, den 9. Juni 1818.

(L. S.) Fr. Günther, J. z. S.
Röder. C. Schwartz

 XI VBerordunug
des Fürstlichen Geheime-Raths-Collegiums zur Ausführung des Wahl-

gesetzes für die einzuberufende nächste Abgrordneten-Versammlung,
vom 9. Juni 1848.

Zur Ausführung des unterm heutigen Tage erlassenen Wahlgesetzes wird
hiermit verordnek, wie folgt:

1. Von den Wahlkreisen und den Urwahl-Bezirken.
 e

In Gemähheit des im g. 7. des Wahlgesetzes aufgestellten Grundsatzes
werden neunzehn Abgeordnete und ebensoviel Stellvertreter gewählt und zwar
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1) in dem Wahlkreise der Aemter Rudolstadt und Blankenburg einschließ-
lich der Städte gleichen Namens und der zu dem Amtsbezirke Paulinzella ge-
börigen Orte: Horba und Oberrottenbach —vier

2) in dem Wahlkreise der Aemter Ilm, Paulinzella und Ehrenstein, ein-
schließlich der Stadt Ilm, aber ausschließlich der Orte: Gräfinau, Bücheloh,
Horba und Oberrottenbach — zwei

3) in dem Wahlkreise des Amtes Königsee einschließlich der Stadt gleichen
Namens und der zum Amtsbezirke Ilm gehbrigen Ortschaften: Gräfinau und
Bücheloh, aber ausschließlich der Orte Mellenbach und Blumenau —vier

4) in dem Wahlkreise des Amtes Oberweißbach einschließlich der zum Amts-
bezirke Königsee gehörigen Ortschaften: Mellenbach und Blumenau —drei!

5) in dem Wahlkreise der Aemter Leutenberg und Könic einschließlich der
Stadt Leutenberg — zwei und

0) in dem Wahlkreise der Fürstlichen Unterherrschaft — vier Abgeordnete
und überall die gleiche Zahl von Stellvertretern.

 2.

In diesen Wahlkreisen sind nach Maßgabe des §. 2 des Wahlgesebes für
die Wahlen der Wahlmänner (die Urwahlen) folgende Wahlbezirke zu bilden,
in welchen die dabei in Parenthese () verzeichnete Anzahl von Wahlmännern
oder, sofern nichts bemerkt ist, je ein Wahlmann gewählt wird.

I. Wahlkreis. Wahlbezirk 1— 1 Rudolstadt (15). 5—7 Blankenburg

(3). 8. 9 Schwarza (2). 109Ta 11 Kirchhasel. 12 Solsdorf. 13
Volkstedt. 14 Teichröda. 15 Cumbach. 10 Dittersdorf. 17 Horba.18 Teichweiden. 19 Schratel 20 Quittelödorf. 21 Eichfeld und Keilhau.
22 Unter= und Oberwirbach. 23 Watzdorf und beutnic. 24 Lichstedt,
Groschwitz und Eschdorf. 25 Pflanzwirbach und Unterhasel. 20 Ober-
rottenbach und Scorchsdorf, 27 Zeigerheim und Mörla. 28 Milbitz b. T.
und Geiterodorf 25 Braunodorf und Fröbitz. 30 Böhlscheiben und Cor-
dobang. 31 Groß= und Kleingölitz. 32 Thüälendorf und Unterrottenbach.

U. Wahlkreis. Wahlbezirk 1— 3 Stadtilm (6). 4. 5 Elxleben (2). 6
Willersleben. 7 Angelroda. # Milbitz. 0 Großliebringen. 10 Ellichleben.
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11 Singen. 12 Griesheim. 13 Kleinliebringen. 14 Ehrenstein und Klein-
hettstedt. 15 Dörnfeld a. d. J. und Cottendorf, 16 Nahwinden und Döll-
städt. 17 Oberilm und Geilsdorf. 18 Grohhettstedt und Hammer ofeld.
19 Gosselborn und Hengelbach. 20 Paulinzelle und Oesteröda.

Wahlkreis. Wahlbezirk 1 — 3 Konigsee (5). 4. 5 Meuselbach (4).
C. 7 Böhlen (3). 8. 9 Gräfinau (2). 10. 11 Herschdorf (2). 12 Schwarz-
burg. 13 Dröbischau. 11 Wildenspring. 15 Friedersdorf mit Oelschrote.
160 Oberhain. 17 Dörnfeld a. d. H. 18 Sitzendorf. 19 Wittgendorf.
20 Unterhain. 21 Bücheloh. 22 Döschnitz mit Sorbitzmühle und Bock-
schmiede. 23 Allersdorf. 24 Allendorf. 25 Barigau. 26 Rohrbach. 27
Mankenbach. 28 Egelsdorf. 20 Unterschöbling. 30 Oberschöbling. 31
Burkeroderf. 32 Lichte b. K. 33 Dietrichshütte. 31 Aschau und Bechstedt.
35 Ober= und Unterködig. 36 Glasbach und Obstfelderschmiede.

 Wahlkreis. Wahlbezirk 1— 3 Ober= und Mittelweißbach (5). 1—6
Katzhütte (6). 7—9 Mellenbach und Blumenau (3). 10. 11 Neuhaus (2).
12. 13 Meura (2). 13. 15 Cursdorf (2). 10. 17 Lichte und Ascherbach (2).
18. 19 Deesbach (2). 20. 21 Scheibe und Alobach (2). 22 Lichtenhain.
23 Unterweißbach. 24 Goldisthal. 25 Schmalenbucha. 26 Geiersthal,
Leibis und Grund. 27 Oberhammer und Quelit.

 Wahlkreis. Wahlbezirk 1 — 3 Leutenberg (3). 41. 5 Könitz (2). 6
Heberndorf. 7 Bucha. 8 Eichicht. 9 Ilm. 10 Weißbach. 11 Reschwitz.
12 Unterloquitz. 13 Steinsdorf. 14 Fischersdorf und Breternitz. 15 Burg-
lemnitz, Gleima, Grünau und Wickendorf. 16 Laasen, Döhlen und Arns-
bach. 17 Tauschwitz, Prehwitz und Hohenwarte. A# Hockeroda, böhma,
St. Jacob und Munschwitz. 19 Landsendorf und Herschdorf. 20 Eyha
und Knobelsdorf. 21 Weitisberga, Kleingeschwende und Lochramüähle. 22
Schweinbach und Rosenthal. 23 Hirzbach und Roda.

Wahlkreis.,. Wahlbezirk 1 — 4 Stadt Frankenhausen (11.). 5 — 8
Schlotheim G). 0—11Ringleben(3).12. 13. Immenroda, Straußberg
und Kirchberg (2). 14. 15 Ichstedt (2). 16. 17 Rottleben (2). 18.19 Es=
perstedt (2). 20. 21 Göllingen (2). 22. 23 Uderoleben (2). 27.25 Seega
(2). 20. 27 Seehausen (z). 28. 20 Thalleben (2). 30 Altstadt Franken-
hausen. 31 Borxleben. 32 Mthrstedt. 33 Günsereda.
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Räcksichelich derjenlgen Ortschaften, in welchen nach F. 2. mehrere Wahlbe-
zirke zu bilden sind, liegt die Bildung und Abgrenzung dleser Wahlbezirke, sowie
die Ernennung der Wahl-Commissäre den Stadtrathen und bezüglich der Markt-
flecken und Dorfschaften den Ortsvorständen unter der obern Leitung bes treffenden
Justlzamtes oder Gerichts ob.

S. 4.
Die Urwahlen,d. i. die Wahlen der Wahlmänner werden durch die Stadt-

räthe, die Ortsvorstände und durch die zu ernennenden Wahl-Commissäre ge-
leitet, zu deren Funktionen auf dem Lande vorzugsweise die Gesstlichen und Schul-
lehrer geeignet erscheinen.

U. Von der Wahl der Wahlmänner.

6(. 5.
In jeder Stadt= und Dorfgemeinde wird sofort von der Oresbehörde ein

namentliches Verzeichniß aller nach §. 1. des Wahlgesetzes vom 9. Juni d. J. stimm=
berechtigten Wähler aufgestellt und zu Jedermanns Einsicht in einem zu bestim-
menden Local ausgelegt, auch, daß solches geschehen, in der herkömmlichen Weise
öffentlich bekannt gemacht. Wer sich darin übergangen glaubt, hat seine Ein-
wendungen binnen 3 Tagen nach der Bekanntmachung anzugeben und zu bescheini-
gen. Die Entscheidung hierüber steht dem treffenden Justizamte und bezüglich der
schriftsassigen Stadtrathe der Fürstl. Regierung hier und der Fürstl Landeöhaupt=
mannschaft in Frankenhausen zu.

. 6.

Oie Wahlen werden in allen Wahlbezirken des Fürstenthums an einem und
demselben Tage abgehalten, welcher noch besonders bekannt gemacht werden wird.

5. 7.

Die Wöhler sind zur Wahl durch öffentliche Bekanntmachung in ortsüblicher
Weise vorzuladen.

S. B.

Abwesende können in keiner *i durch Stellvertreter oder sonst an der
Wahl Theil nehmen.
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K 0.

In der Versammlung werden zunächst die Wählerlisten vorgelesen, die er-
schienenen Wähler als anwesend verzeichnet und jeder nicht stimmberechtigteAn-
wesende zum Abtreten veranlaßt.

8. 10.
Aus der Mitte der Anwesenden ernennt der Wahlcommissar einen Schtift-

führer und einige Stimmzähler und verpflichtet sie mittelst Handschlags.

DerWahlcommissär läßt durch die Stimmzähler Stimmzettel an die einzelnen
Wähler austheilen.

K. 12.
Jeder Wöhler schreibt auf den ihm übergebenen Zettel den Namen des von

ihm gewünschten Wahlmanns. Gehörk der Gewünschte nicht dem eigenen Wahl-
bezirke an, so ist noch eln zweiter Wahlmann, dieser aber aus den Angehörigen des
eigenen Wahlbezirkes namhaft zu machen. Zettel, auf welche mehr als Ein resp.
Zwei Namen oder der Name einer nicht wahlbaren Person geschrieben steht, oder
aus welchen der Gewählte nicht unzweifelhaft zu erkennen ist, sind ungültig.

Wöhler, welche nicht schreiben können, lassen ihre Stimmzettel durch einen
oder mehrere vom Wahlcommissär hierzu bestimmte Stimmzähler schreiben.

K 13.

Die Stimmzettel werden von den Stimmzählern gesammelt und in das vor
den Wahlcommissär und dem Protokollführer stehende Gefäß gelegt.

. 14. .

Die uneroffneten Stimmzettel werden laut gezahlt. Sollte diese Zahlung
durch ein mit der Zahl der Anwesenden in Mißverhaltniß stehendes Resultat Be-
denken erregen, so sind Wahlkommissar und Stimmzahler befugt, die Abstimmung
für ungültig zu erklären und eine neue anzuordnen.

K. 15.

Nach vollendeter Einsammlung der Stimmzettel können später erschienene
Wähler an dieser Abstimmung nicht mehr Theil nehmen. 6„
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5S. 16.

Die Stimmzettel werden durch einen Stimmzöähler unter BVorzeigung an die
übrigen undin Gegenware der Versammlung laut verlesen und vom Protokollfüh-
rer bei dem Namen des Kandidaten vermerkt.

. §.17·

Ueber die Gultigkeit einzelner Stimmzettel entscheiden Wahlkommissar und
Stimmzahler.

8. 18.

In Wahlbezirken, wo mehr als Ein Wahlmann zu wahlen ist,findet vor-
stehendes Verfahren mit der Maßgabe statt, daß für jeden Wahlmann eine beson-
dere Wahlhandlung vorzunehmen ist.

 19.

Das Protokoll wird vom Wahlkommissär, den Stimmzahlern und dem
Schriftführer unterzeichnet und dem treffenden Justizamte und bezüglich derjenigen
Städte, in welchen mehrere Wahlbezirke gebildet werden, von den Wahlkommissä-
ren dem Stadtrathe übergeben.

Den Justizämtern resp. Stadträthenliegt diePrüfung der Wahl in formeller
Beziehung ob und haben sie bezichungsweise auch die Protokolle an die in §. 9 des
Wahlgesetzes genannten Behörden abzugeben.

K. 20.

Wenn gegen die formelle Gültigkeit einer Wahl Bedenken obwalten, so sind
dieselben der Versammlung der Wahlmänner vorzulegen, welche darüber entschei-
det, und sodann mit Ausschließung des Wahlmannes, dessen Wahl fürungültig
erklärt ist, unmittelbar zu ihremordentlichen Wahlgeschäfte fortschreitet.

III. Von der Wahl der Abgeordneten und
Stellvertreter.

F. 21.
Die in §. V dee Wahlgesehes aufgeführten Behörden stellen aus den eingegan-

genen Wahlverhandlungen unter Berücksichtigung des F. 5 des Wahlgesetzeb ein
Verzeichniß der Wuhlmänner auf und laden dieselben zur Wahl der im Wahlkreise
zu wählenden Abgeordneten und Stellvertreter schriftlich ein.
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8. 22.

Die Wahl der Abgeordneten und Stellvertreter wird im ganzen Umfange
des Fürstenthums an einem und demselben, hiernächst näher zu bestimmenden Tage
vorgenommen.

# 23.
Bei der Wahl der Abgeordneten und Stellvertreter kommen die Vorschriften

der vorstehenden §5.8— 14 analog zur Anwendung.

5. 24.

Hat sich eine absolute Stimmenmehrheit nicht ergeben, mit andern Worken:
sind auf einen Gewahlten nicht mehr alo die Hälfte aller gültigen Stimmzettel ge-
fallen, so wird zu einer weitern Abstimmunggeschritten. Dabei kann keinem Kan-
didaten die Stimme gegeben werden, welcher bei der ersten Abstimmung keine oder
nur Eine Stimme gehabt hat.

Die zweite Abstimmung wird unker den übrig bleibenden Kandidaten in der-
selben Ordnung wie die erste vorgenommen.

Jeder Stimmzettel ist ungültig, welcher einen andern als die in der Wahl
gebliebenen Kandidaten enthdle.

Wenn auch die zweite Abstimmung keine absolute Mehrheit ergiebt, so fällt
je in der folgenden Abstimmung derjenige, welcher die wenigsten Stimmen hatte,
aus der Wahl, bis die absolute Mehrheit sich auf einen Kandidaten vereinigt hat.

Stehen sich mehrere in der geringsten Suimmenzahl gleich, so entscheidetunter ihnen das Loos, welcher aus der Wahl fällt.

K. 25.

Wenn die Abstimmung nur zwischen zwei Kandidaten noch staktfindet und
jeder derselben die Halfte der gültigen Stimmen auf sich vereinigt hat, entscheidet
das Loos, welches durch die Hand des Wahlcommissaro gezogen wird.

S. 26.
In den Versammlungen, sowohl der Urwähler, als der Wahlmänner, dirsen

weder Diocussionen stattfinden, noch Beschlüsse gefaßt werden, vorbehältlich der
im §. 20. der Versammlung der Wahlmanner überwiesenen Prüfung.
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 t
Sämmtliche Verhandlungen über die Wahl sowohl der Wahlmänner, als

der Abgeordneken werden von den im §. 9 des Wahlgesetzes genannten Behörden
dem unterzeichneten Geheimen-Raths--Collegium zur weitern Mittheilung an die
Abgeordneten -Versammlung eingereicht.

Rudolstadt, den 9. Junl 1848.

Jürstl. Schwarzb. Geheime Raths-Collegimm.
Nöder.

Ulbert Roß.



Geletzlammlung
für das Fürstenthum Schwarzburg-Rudolstadt.

Sechstee Ktöück vom Jahr 1848.

M2 n. eranufmachung
des Fürstlichen Gehcime-Rath#-Collegimms, die erweiterten Abfer-

tigungsbefngnisse der Uebergangsstelle zu Gräfenthal
betreffend, d. d. 7. Juli 1848

Nachdem dem Herzoglich Sachsen-Meiningenschen Steueramte zu Gräfen-
chal die Befugniß zur Erledigung von Uebergangsscheinen über Waaren, welche
ihrer Gattung nach der Uebergangsabgabe unkerliegen, von jest ab ertheilt worden
ist, so wird solches unter Zurückbeziehung auf die Bekanntmachung vom 15.
December 1841 (Gesetz-Sammlung 1841. A KXKl.) zur öffentlichen Kenntniß
gebracht.

Rudolstadt, den 7. Juli 1818.

Fürstl. Schwarzb. Geheime-Raths-Collegiem.
Noder.

Albert Roß.

M XIII. Verordnung,
die Versendung der Acten in Untersuchungs-Sachen an deutsche Juristen=

Facultäten und Schöppenstühle betreffend, d. d. 4. August 1848.

Wir Friedrich Günther, von Gottes Gnaden Fürst zu Schwarz-
burg u. s. w. thun hiermit kund und zu wissen:

Nach der vor Kurzem erfolgtenWiederaufhebung des Bundeöbeschlusses vom
13. Nov. 1834, das Verbot der Actenversendungin Criminal= und Polizei-Sachen

an deutsche Juristen=Facultäten und Schöppenstühle betreffend, ist es wechnaßig
Fürstl. Schw. Durdels. Gsetzsammlung 1X.
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erschienen, bis zur Verwirklichung der beabsichtigten umfassenden Reorganisation
des Gerichtswesens in Beziehung auf die Verordnung vom 18. Jannar 1837 einige
abandernde Bestimmungen zu treffen.

Wir verordnen daher im Betreff der Actenversendung in Untersuchungssachen
auf Antrag Unseres Geheime-Raths-Collegium für den Umfang Unseres Fürsten-
thums, wie folgt:

1) Wenn in Untersuchungssachen nach den desfalls bestehenden Bestim-
mungen die Untergerichte oder die Fürstl. Regierung in erster oder auch bezüglich der
letzteren in der Appellationsinstanz zu erkennen haben, so soll an der Stelle des zu
ertheilenden einheimischen Erkenntnisses auf Antrag des Angeschuldigten oder bei
vorliegenden besonderen Gründen auch von Amtswegen das Erkenntniß einer Fa-
cultät oder eines Schöppenstuhls eingeholt werden können.

2) Ein Antrag auf auswärtiges Erkenntniß soll jedoch nur dann Berück-
sichtigung finden, wenn binnen der dem Angeschuldigten vom Richter zu setzenden
präclusiven Frist der in einem solchen Falle zu verlangende Urthelsverlag vom
Antragsteller erlegt worden ist.

3) Die Untergerichte können nur dann amtshalber die Acten versenden, wenn
sie vorher von Fürstl. Regierung hierzu die Erlaubniß eingeholt haben.

4) Vorstehende Bestimmungen treten mit dem Tage der Publication in Krast.
urkundlich unter Unserem Fürstlichen Insiegel und Unserer eigenhändigen

Unterschrift.
So geschehen

Rudolstadt, den 4. August 1818.

(L S.) Fr. Günther, F. z. S.
Röder. C. Schwartz.



Geletzlammlung
für das Fürstenthum Schwarzburg-Rudolstadt.

FSiebentes Stüch vom Fahr 1848.

X&amp;# =XV. Bekauntmachung
der Fürstlichen Rcgierung, das vom Durchlauchtigsten Iuspections-Hofe an

dab Oberappellations-Gericht zu Zerbst erlassene Reseript wegen Beseiti-
gung der bei demselben eingetretenen Geschäfts-Stockung be-

treffend, d. d. 80. August 1848.

Nachstehendes von dem Durchlauchtigsten Inspections-Hofe an das Fürstl.
Schwarzburg-Rudolstädtische und Gesammt-Oberappellations-Gericht zu Zerbst
erlassene Rescript wegen Beseitigung der durch die Erledigung einiger Richtrrstellen
in der Geschäft#= Ordnung des gedachten Oberappellations-Gerichts eingetretenen
Stockungen wird andurch zur öffentlichen Kenntniß gebracht.

Rudolstadt, den 30. August 1818.

Fürstl. Schwarzb. Regierung, Juskiz-Abthell.
C Schwartz.

C. Bamberg.

Wir Friedrich Günther, von Gottes Gnaden Fürst zu Schwarz-
burg u. s. w.

für Uns und im Auftrage Unseres Herrn Vekters, des regierenden Fürsten zu
Schwarzburg-Sondershausen, sowie des Herzoglichen Gesammthauses Anhalt
eröffnen dem gemeinschaftlichen Oberappellations-Gerichte zu Zerbst, wie die s—mmt-
lichen zu dem Oberappellations-Gerichte verbundenen Höfe zur Beseitigung der in
dem Geschaftsgange desselben eingetretenen Stockungen und, da die sofortige Wie-
derbesetzung der gegenwärtig daselbst erledigten Stellen auf Schwieigkeiten ge-

Fürstl. Schw. Ruvolst. Gesetzsammlung IK.
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stoßen ist,, eine Uebereinkunft unter einander getroffen haben, in deren Gemähheit
Wir als dermaliger Inhaber der Inspection Kraft der dem Ober-Appellations-
Gerichte gegenüber Uns zustehenden landeöherrlichen Dlopensationsgewale hiermit
Folgendes verordnen:

1) Das Oberappellakions-Gericht holt von jezt an in allen sowohl eivi-
listischen als criminalistischen Spruchsachen, in welchen es bisher befugt und ver-
pflichtet war, selbst zu erkennen, auswärtige Urtheile von deutschen Juristen-
facultäten oder Schöppenstühlen einz in gleicher Weise hat es bezüglich aller der-
jenigen Spruchsachen zu verfahren, welche bei ihm aus früheren Zeiten her noch un-
erledigt vorliegen.

2) Dasselbe Verfahren ist einzuschlagen bezüglich derjenigen Beschwerden über
verweigerte Rechtshülfe, welche bei dem Oberappellations = Gerichte bereits
eingegangen sind oder noch eingehen und ist zugleich das Lehtere verpflichtet, die
über jene Beschwerden eingeholten Gutachten seiner Bescheidung zu Grunde zulegen.

Damit übrigens jene Gutachten über Justizverweigerung möglichst beschleu-
nigt werden, so wird das Anhalt-Dessauische Gouvernement mit einigen näher
gelegenen deutschen Facultaäten in Communication treten und sich mit ihnen über die
möglichste Beschleunigung der obigen response einigen, weßhalb in dieser Beziehung
dem Oberappellation-Gerichte noch nähere Anweisung zugehen wird.

3) Die Beschwerden über verzögerte Rechtopflege dagegen werden von dem
Oberappellations-Gerichte in seiner dermaligen collegialischen Verfassung nach wie
vor erledigt, was auch in allen denjenigen Fällen zu geschehen bat, wo das Colle-
gium als proceßleitender Richter ein Decret erlaßt.

4) In solchen Fällen, wo die Partheien selbst in Civilsachen auf Einholung
auswärtiger Urtheile angetragen haben, bleibt es bezüglich der Kostentragung bei
den biöherigen geseblichen Bestimmungen. Geschieht dahingegen die Versendung
in Civil- und Criminalsachen in Folge der obigen Bestimmungen sub 1 und 2, so
werden diejenigen Kostenmassen, welche durch die Einholung des auswärtigen Ur-
theils resp. Gutachtens über den Betrag, welcher zu bezahlen gewesen sein würde,
wenn das Oberappellations-Gericht selbst erkannt resp. beschieden hatte, verursacht

sind , zunächst aus den Ueberschüssen der Sustentations= und Sportel-Casse ge-
trag

Faue dieserhalb noch Juschüsse nöthig sein sollten, so werden dieselbenin der-
jenigen Weise aufgebracht, in welcher die Bedürfnisse des Oberappellations-Ge-
richts bisher beschafft worden sind. In allen denjenigen Fällen, wo überhaupt
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Kosten von den Partheien oderAngeschuldigten nicht beizubringen sind, werden
dieselben aus den obigen Ob fonds in gleicher Weise getragen.

Gleichzeitig erhält dasOberappellations-G ericht noch Auftrag, die betref-
fenden Landesjustizcollegien von dem Inhalte dieses Rescripte in der Art in Kennt-
niß zu setzen, daß es den betzteren überlassen bleibt, ob und wie weit sie eine öffent-
liche Bekanntmachung für geeignet halten, und geben Wir schließlich dem Oberap-=
pellations-Gerichte in Hinblick auf die Bestimmung in §. 66. sub 4. der Oberappel-
lations-Gerichts-Ordnung und, um einem zu haufigen und schadlichen Wechsel in
den Principien vorzubeugen, noch auf, bei Versendung der Acten zum auswärtigen
Spruche diejenigen Entscheidungen aus den 10 letzten Jahren, durch welche die
in Frage stehenden Controversen vom Oberappellations-Gerichte entschieden sind,
unter Bezugnahme auf die erwahnte gesegliche Bestimmung beizulegen.

Rudolstadt, den 28. Juli 1878.

Fr. Günther, JF. z. S.

Röder.





Geletzlammlung
für das Fürstenthum Schwarzburg-Rudolstadt.

Achtes Stüch vom Jahr 1848.

——

 XV. Provisorische Verordnung,
die Erhebung eines Zuschlags zu den Eingangs-Abgaben von elnigen

ausländischen Waaren betreffend, d. d. 21. September 1848.—

Wir Friedrich Gänther, von Gottes Gnaden Fürst zu Schwarz-
burg u. s. w.

verordnen hiermit in Folge der mie den Regierungen sämmtlicher übrigen Zoll-
vereinsstaaten eingegangenen Verabredungen Folgendes:

Von den nachstehend genannten ausländischen Waaren, welche vom 15.
September d. J. an bis zum 31. December d. J. über die Grenzen des Zoll-
vereins eingehen oder während dieses Zeitraums im Zollverein zum Eingang
verzollt werden, sind außer den nach dem Zolltarif für die Jahre 1849 davon
zu entrichtenden Zollsätzen, folgende Zuschläge zu erheben.
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Jollsatz. Zuschlag.
Toris. Maaßachsachachorach

m

22*)

dem dem der dem
Po. Benennung der Gegenstände. 14 Tülran J. Ls Zblen Ji.

sltlon. EXIIIIIIIIIO
lung. WV&amp; f.] zhi.|gl.  0ll sal. si.r.

Waaren aus Wolle (einschließlich
anderer Thierhaare) allein oder in
Verbindung mit anderen nicht sei-
denen Spinnmaterialien gefertigt:

2 — *

1) bedruckte Waaren aller Art,
ungewalkte Waaren (ganz
oder theilweise aus Kamm-
garn), wenn sie gemustert

d. h. faconnirt gewebt, ges
slickt oder brochirt) sind, Um-
schlagetücher mit angenähten
gemuslerten Kanten; Posa-
mentier--, Kuopfanher und

tickereiwaaren auser Ver-
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olz, Leder, Messing und
8 .. . . . .j Cntr. S r* 8 — —1 30

r— ungewalkte ungemusterte
Waaren... .. . . Cn.0 523000 —1

Anmerk. 2. Enfaches und vou-
blirtes ungefärbtes Wollengarn,
mit Ausschluß von hartem (/½
lishem) Kammz#an. 1 G —1552
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Urkundlich unter Unserer eigenhändigen Unterschrift urd beigedrucktem

Fürstlichen Insiegel.

So geschehen

Frankenhausen, den 21. September 1818.

(L. S.) Frriedrich Günther,
» F-s-S-

Nöder. 6. Schwarh.



Geletzlammlung
für das Fürstenthum Schwarzburg-Rudolstadt.

UMeuntee Stlück vom Jahr 1848.

 XVI. Veranmemachung.
Nachstehende Gesetze 2c. der provisorischen Centralgewalt werden andurchzur öffentlichen Kenntniß gebracht.
Rudolstadt, den 12. October 1818.

Fürstl. Schwarzburg. Geheime-Raths-Gollegium.
NRöder.

Albert Roß

Gesetz,
betrefsend die Verkündigung der Ueichegesetze und der Verfügungen der

provisorischen Tenlralgewalk.
Der Reichsverweser, in Ausführung des Beschlusses der Reichsversamm-

lung vom 23. September 1818, verkündet als Gesetz:
Art. 1.

Die Verkündigung der Reichsgesetze geschieht durch den Reichsverweser. Er
vollzieht dieselbe durch die Reichominister.

Art. 2.
Der betreffende Minister macht das Gesetz durch Abdrucktin dem Reichsgesetz-

blatte bekannt, und theilt es zugleich denEinzel-Regierungen zum Zwecke der
örtlichen Veröffentlichung mit.

At. 3.
Die verbindende Kraft eines Gesetzes beginnt — falls es nicht selbst einen

anderen Zeitpunkt feststellt — für ganz Deutschland mit dem zwanzigsten Tage
nach dem Ablaufe deojenigen Tages, an welchem das betreffende Stück des Reichs-
gesetzblattes in Frankfurt ausgegeben wird. Der Tag der Herausgabe in Frank-
furt wird auf dem Blatte angegeben.

Fürfll. Schw. Durolst. Gesetzsammung IX. 10
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Art. 4.

Das Reichsgesezblatt ist auch das amtliche Organ zur Veröffentlichung der
Vollziehungsverordnungen der provisorischen Centralgewalt.

Frankfurt, den 27. September 1818.
Der Reichsverweser

Erzherzog Johann.
Die Reichominister

Schmerling. Peucker, v. Beckerath. Duckwitz. N. Mohl.

Verordnung,
betressend die Herauegabe des Meichsgeselzblattes vom 27. September 1848.

Der Reich verweser verordnet:
Das Reichsministerium der Justiz ist mit der Herausgabe des Relchsgesetz-

blattes beauftragt, und hat die erforderlichen weiteren Anordnungen zu treffen.
Frankfurt, den 27. September 1818.

Der Reichsverweser
Ergberzog Johann.

Der Reichominister der Justiz
N. Mohl. ·

Verfügung
dilechimiaisttklamidtkJustizvomN.Septembtk1848,btlktiftnddie

Herausgabe des Ueichogesetzblattes.

Zur Ausführung der Verordnung der provisorischen Centralgewalt vom Heu-
tigen, betreffend die Hecausgabe des Reichsgesetzblattes, verfügt das Reichsmi-
nisterium der Justiz, wie folge:

1.

Zur Herausgabe des Reichsgesetzblattes wird eine „Expedition des Reichs-
gesetzblattes““ errichtet.
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2.

Die Expedition des Reichsgesetzblattes hat dasselbe an die Reichsversamm-
lung, die Einzel-Regierungen und die Behörden der provisorischen Centralge-
walt unentgeldlich auszugeben.

3.

Von Privaten kann dasselbe dahier durch die Expedition des Reichsgesetz-
blattes und auswarts durch die Postbehorden gegen einen angemessenen Preis
bezogen werden.

Frankfurt, den 27. September 1848.

Das Reichoministerium der Justig.
R. Mohl.

Dr. Mettenius.





Geletzlammlung
für das Fürstenthum Schwarzburg-Rudolstadt.

Gehntes Stück vom Jahr 1848.

 XVII. Verordnung,
die Abkürzung des Canzleistyls betreffend, vom 27. October 1848.

Wir Friedrich Günther, von Gottes Gnaden Fürst zu Schwarz=
burg u. s. w.

verordnen zu wecmahiger Vereinfachung und Abkürzung des Canzleistpls hier-mit Folgendes
K. 1.

Soll bei allen schriftlichen Ausfertigungen und Eingaben zweckmäßige Kürze
und Klarheit im Ausdruck als das Wesentlichste betrachtet werden.

5. 2.
Die Berichte an Unser Geheime-Raths-Collegium und die oberen Landes-

und Cameral-Behörden, auch alle Eingaben der Partheien oder Privatpersonen
an die ebengenannten Dicasterien sowol, als an die Unterbehörden sollen mit Weg-
fall der jetzt gebräuchlichen Ehrerbietungs-Titel „hochpreißlich“, „hochlöblich",
„wohllöblich“, blos den Amtönamen der Behörde, an die sie gerichtet sind, mit
der Bezeichnung „Fürstlich"“ sowol zur Anrede als Aufschrift erhalten.

5. 3.

Die bisher üblich gewesenen Schlußformeln „in Ehrerbietung“, „in Hoch-
achtung“, Fürstlicher hochpreißlicher Regierung 2c.“, „Fürstlichen wohllöblichen
Justizamtes 2c.“ „unterthäniger“, „gehersamer“ fallen künftig weg und schließen
die Eingaben einfach mit Bezeichnung der Behörde oder der Person, von welchen
sie herrühren.

Fürstl. Schm. Rudolst. Gesegsammlung X. 11
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Urkundlich unter Unserer eigenhändigen Unterschrift und wissentlich beige-
drucktem Fürstlichen Insiegel.

So geschehen
Rudolstadt, den 27. October 1818.

(L. S.) Vried Gäther,. 3.S“ 6. Schwarz.

XVIII. Verordnung,
betreffend die Verlängerung des gegenwärtigen Vereins-Zoll-Tarifs,

d. d. 27. October 1848.

Wir Friedrich Günther, von Gottes Gnaden Zürst zu
Schwarzburg u. s. w.

verordnen in Folge einer unter den Regierungen der zu dem Gesammt-Zoll-
Vereine gehörigen Staaten getroffenen Vereinbarung hiermit Folgendes:

Da über eine für ganz Deutschland gemeinschaftliche Zollgesetzgebung gegen-
wärtig Berathungen in Frankfurt a. M. stattfinden, so wird die Herausgabe eines
neuen berichtigten Vereins-Zoll-Tarifs für die mit dem Jahre 1819 beginnende
neue Tarif-Periode ausgesetztz es bleibt vielmehr der für die Jahre 1810, 1817
und 1818 (Ges. Sammlung vom Jahre 1845 Nr. XVIII.) erlassene Zoll-Tarif,
sowie die denselben ergänzenden Erlasse

1) vom 31. October 1845 (Ges. Sammlung Nr. XIX.), betreffend die provi-
sorische Erhöhung des Eingangszolls von einigen Gegenständen, und zwar
für einzelne zu den kurzen Waaren (2te Abth. pos. 20 des Tarifs) gehörige
Artikel, für lederne Handschuhe (pos. 210), für Franzbranntwein (pos. 250)
und für Papiertapeten (pos. 274);
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2) vom 30. October 1810 (Ges. Sammlung Nr. XIX.), betreffend die Abände-

rung mehrerer Tarifsätze, und zwar:
o) in der zweiten Abtheilung:

der Sätze für rohe Baumwolle und Baumwollengarn (pos. 2) Farb-
hölzer (pos. 5) Geknoppertes Eisen (pos. 6) Leinengarn, Leinwand
und andere beinenwaaren (pos. 22)) Vieh (pos. 39);

b) in der 3. Abtheilung:
de5 Transttzollsatzes für Talg;

3) vom 11. Juni 1847 (Ges.Sammi Nr. XXII.) betreffend denEingangs-
zoll von Oel in Fassern (pos. 26);

auch vom 1. Januar 1849 an bis auf Weiteres in Kraft.
Ebenso werden die in dem Anhange zu dem gedachten Zoll-Tarif (Ges.

Sammlung vom Jahr 1845 Nr. XX.) und in dem Gesetze vom 4. Mai 1847
(Ges. Sammlung Nr. XVII.) bestimmten Uebergangabgaben von vereinsländi-
schen Erzeugnissen auch vom 1. Januar 1839 an noch ferner erhoben.

urkundlich unter Unserer eigenhändigen Unterschrift und beigedrucktem Fürst-
nchen Insiegel.

So geschehen
Rudolstadt, den 27. October 1818.

Friedrich Günther,
F. z. S.(L. S.)

Röder. C. Schwarg.
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 XK. Bekauntmachung
des Fürstlichen Gehcime-Raths-Collegium, die erweiterten Abfertigungs-

Befugnisse der Uebergangsstelle zu Crenzburg betreffend,
d. d. 27. October 1848.

Nachdem der Grohherzoglich Sächsischen Steuer-Receptur in Creuzburg die
Befugniß zur Ausfertigung und Erledigung von Uebergangsscheinen uber Waa-
ren, welche ihrer Gattung nach der Uebergangsabgabe unterliegen, von setzt ab
ertheilt worden ist, so wird solches unter Jurückbeziehung auf die Bekanntma-
chung vom 15. December 1841 (Gesetz Sammlung Nr. XXI.) zur öffentlichen
Kenntniß gebracht.

Radolstadt, den 27. October 1818.

Fulrstl. Schwarzburg.GeheimeRaths-Collegium.
Röder.

Albert Noß.



Geletzlammlung
für das Fürstenthum Schwarzburg-Rudolstadt.

Elkles Stüch vom Jahr 1848.

·.— — — —
M XX. Bekauntmachung.

Durch nachstehenden Abdruck bringen wir die im 2. 3. und ##ten Stäcke des
Reichsgesetzblattes publicirten sechs Reichsgesetze vom 30. September resp. 10.
October d. J. zur öffentlichen Kenntniß.

Rudolstadt, den 3. November 1848.

Fürstl. Schwarzburg. Geheime·Ratho · Colleginm.der.
Albert Roß.

Gese
betreffend das Verfahren im Falle gericsicher“ hete gegen Kiitglieder der

verfassunggebenden Meichsversammlun
Der Reichsverweser, in Ausführung des hune der Reichsver-

sammlung vom 20. September 1848, perlundet als Gesetz:
Art.

Ein Abgeordneter zur ——*m, Reichsversammlung darf vom Au-
genblick der auf ihn gefallenen Wahl an, — ein Stellvertreter von dem Augen-
blick an, wo das Mandat seines Vorgängers erlischt,— während der Dauer der
Sibungen ohne Zustimmung der Reichsversammlung weder verhaftek noch in straf.
rechtliche Untersuchung gezogen werden, mit alleiniger Ausnahme der Ergreifung
auf frischer That.

Ir diesem letzteren Falle ist der arrsimmn von der getroffenen Maß-
regel sofort Kenntniß zu geben, und es steht ihr zu, die Aufhebung der Haft oder
Untersuchung bis zum Schluß der Sitzungen zu verfügen.

3.tt. 8.

Dieselbe Befugniß steht der Reichsversammlung in Betreff einer Verhaf-
tung oder Untersuchung zu, welche über einen Abgeordneken zur Zeit seiner Wahl
bereits verhängt gewesen ist.

Fürstl. Schw. Riuelst. Gesetsammlung X. 12
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Art. 4.

Kein Abgeordneter darf zu irgend einer Zeit wegen seiner Abstimmungen
in der Reichsversammlung, oder wegen der bei Ausübung seines Berufes getha-
nen Aeußerungen gerichtlich verfolgt oder sonst außerhalb der Versammlung zur
Verantwortung gezogen werden.

rt. 5.

Vorstehende Bestimmungen treten in Kraft mit dem Tage ihrer Verkun-
digung im Reichsgesetzblatte.

Frankfurt, den 80. September 1848.
Der Reichsverweser

Erzherzog Johann.
Der Relchsminißer der Justig

N. Mohl.

Verordnung
betreffend eiue Matrikularumlage zur Pestreitung der Kosten der cherersenmnlung und der Cenlralgewalt; vom 30. September 1848.

Der Reichsverweser, nach Einsicht des zustimmenden Beschlusses der
Reichsversammlung vom 29. September 1848, verordnet wie folgt:

 1.

Zur einstweiligen Bestreitung der Kosten der Reichsversammlung und der
Centralgewalt bis zur Erlassung eines Finanzgesetzes, soll eine Umlage von Hun-
dertzwanzigtausend Gulden nach der bestehenden Bundesmatrikel bewerkstelligt
werden.

##. 2.
Das Reichsministerium der Finanzen ist mit der Vollziehung dieser Ver.

ordnung beauftragt.
Frank furt, den 30. September 1818.

Der Reichsverweser
Erzherzog Johonn.

Der Reichsminister der Finanzen
erath.
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Bekanntmachung

des Neicheministeriums der Finan#en, belressend die Vertheilung der Amlage von 120,000
Gulden auf die einzelnen Staaten; vom 30. September 1818.

Die gemäß der Verordnung des Reichsverwesers vom heutigen Tage ausgeschriebene
Umlage vertheilt sich auf die einzelnen Staaten nach der unterm 3. Mai d. J. neu fest-
gestellten Matrikel wie folgt:

kr.
26

kr.
36

1
S

L

Transport

Sachen
 Cothen

Rudolstadt———’22çn.. Hessen .
u. Lauenburg

Meiningen
Altenburg EEIEIIIIEIIIIIIIIBIIIIII  lesesaos

Transport
|Summo fl.

Frankfurt, den 30. September 1818.
Das Reichsministerium der Finanzen

Beckerath.
Behaghel.12. baghe
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Gesetz
zum Schulze der verfassunggebenden Ueichoversammlung und der Feamten der

provisorischen Centralgewalt.
Der Reichsverweser, in Ausführung des Beschlusses der Reichsversamm.

lung vom 9. October, verkündet als Gesetz:
Art. 1.

Ein gewaltsamer Angriff auf die Reichsversammlung, in der Absicht, die-
selbe auseinander zu treiben, oder Mitglieder aus ihr zu entfernen, oder die Ver-
sammlung zur Fassung oder Unterlassung eines Beschlusses zu zwingen, ist Hoch-
verrath, und wird mit Gefängniß und nach Verhältniß der Umstände mit Zucht-
hausstrafe bis zu zwanzig Jahren bestraft. Wer zu solchen Handlungen öffentlich
auffordert, wird nach richterlichem Ermessen bestraft.

Art. 2.

Die Theilnahme an einer Zusammenrottung, welche während derzu einer
Sitzung anberaumten Zeit in der Näahe des Sitzungslokales stattfindet und sich
nicht auf die dreimalige Aufforderung der zuständigen Behörde oder auf den Befehl
des Vorsitzenden der Natlonalversammlung auflös't, wird bei Anstiftern oder mit
Waffen versehenen Theilnehmern mit Gefängniß bis zu elnem Jahre, bei anderen
Theilnehmern bis zu drei Monaten bestraft.

Die Aufforderung muß von allgemein wahrnehmbaren Zeichen (z. B. Auf-
pflanzung einer Fahne oder eine5 weißen Tuches, Trommelschlag oder dergl.) be-
gleitet seyn. EArt. 8.

Es ist während der hanzen Dauer der Reichsversammlung verboten, eine
Volksversammlung unter freiem Himmel innerhalb einer Entfernung von fünf
Meilen von dem Sitze der Versammlung zu halten. Die öffentliche Aufforderung
zur Abhaltung einer solchen Versammlung, die Führung des Vorsitzes oder das
öffentliche Auftreten als Redner in derselben wird mit Gefängnif bis zu sechs Mo-
naten bestraft. Ar. 4

Ein gewaltsames Eindringen Richtberechtigter in das Siungslokal der
Reichsversammlung, oder thätliche Widerseblichkeit gegen die mit Ausweisung
dort befindlicher Personen Beauftragten, endlich eine im Sitzungslokale von
Nichtmitgliedern der Versammlung ausgeübte Bedrohung oder Beleidigung der
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Versammlung, eines ihrer Mitglieder, Beamten oder Diener, wird mit Gefäng=
niß bis zu zwei Jahren bestraft.

Thadtlichkeiten im Sitzungslokale an einem Mitgliede, Beamten oder Diener
der Versammlung verübt, werden außer der gesetzlichen Bestrafung der Handlung
an sich, mit Gefängniß bis zu fünf Jahren belegt.

Art. 5.
Oeffentliche Beleidigungen der Reichsversammlung auch außerhalb des Si-

tungslokales verübt, unterliegen !•55 Gefängnißstrafe bis zu zwei Jahren.rt. 6.
Eine an einem Mitgliede der Reichsversammlung in Beziehung auf seine Ei-

genschaft oder sein Verhalten als Abgeordneter verubte Thatlichkeit wird, außer der
gesetzlichen Strafe der Handlung, mit Gefangniß bis zu drei Jahren bestraft.

Bei gefährlichen Bedrohungen oder öffentlichen Beleidigungen dieser Art tritt
eine Gefängnißstrafe bis zu sechs Monaten ein. Wegen solcher öffentlichen Belei-
digungen findet eine Verfolgung nur auf Antrag des Beleidigten statt.

Art. 7.
Als eine öffentliche wird jede Beleldigung betrachtet, welche an öffentlichen

Orten oder in öffentlichen Versammlungen stattgefunden hat, oder in gedruckten
oder ungedruckten Schriften, welche verkauft, vertheilt oder umhergetragen, oder
zur Ansicht des Publikums angeschlagen oder ausgestellt worden, enthalten ist.

Art. 8.
Die Bestimmungen des Art. 4. finden auch Anwendung auf Bedrohungen,

Beleidigungen und Thätlichkeiten gegen Beamte der provisorischen Centralgewalt.
Art. 9.

Vorstehendes Geset tritt in dem Gebiete der freien Stadt Frankfurt mit dem
dritten Tage, im Kurfürstenthum Hessen, dem Großherzogehum Hessen, dem
Herzogthum Nassau, der Landgrafschaft Hessen-Homburg, in dem Königlich
Preußischen Kreise Wehzlar mit dem zehnten Tage, in allen übrigen Theilen
Deutschlands mit dem zwanzigsten Tage nach dem Tage der Ausgabe des betref-
fenden Reichsgesetzblattes in Frankfurt in Kraft.

Frankfurt, den 10. October 1818.
Der Reichsverweser

Erzberzog Johonn.
Der Reichominister der Justiz

N. Mohl.
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Verordnung,
betresfend die Beschoffang von 5,250,000 fl. (3,000,000 Thaler) für die deutsche

Marine; vom 10. Oclober 1818.

Der Reichsverweser, in Ausführung des Beschlusses der Reichsversamm-lung vom 14. Juni d. J., verordnet wie folgt

 #1.

Zum Zwecke der Begründung eines Anfangs für die deutsche Marine soll
mittelst Umlage nach der bestehenden Bundesmatrikel vorläufig eine Summe von
Fünf Millionen Zweihundertfünfzigtausend Gulden (Drei Millionen Thaler) ver-
sügbar gemacht werden.

8. 2.
Das Reichsministerium der Finanzen ist mit der Vollziehung dieser Verord-

nung beauftragt.

Frankfurt, den 10. October 1818.

Der Reichsverweser
Erzberzog Johann.

DerReich minister der Finanzen
v. Beckeratb#.
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Bekanntmachung
des Meichsministeriums der Finanzen, betreffend die Vertheilung der vorläufig füc
die deulsche Klarine verfügbor zu machenden 5,250,000 fl. (3,000% Thaler)

auf die einzelnen Slaaten; vom 10. October 1818.

61

Die gemäß der Verordnung des Reichsverwesers vom heutigen Tage
zur Gründung einer deutschen Marine vorlufig verfügbar zu machende Summe
von 5,250,000 fl.
nach der unterm 3. Mai d. J. ergänzeen Matrikel wie folgt:

— (3,000,000 Thaler) vertheilt sich auf die einzelnen Staaten

S
im

Oesterreicg
Preußen
Königreich Sadlen ...

Bayern . ·«oo.Dann-Oder .......

Würtembckq.......
aden......--.

Kurhessm. .

GroßherzogthumHessen
Holstein und Lauenbung
Luremburg und Limbunrg
Braunschweig ....

MecslenbucgSchwecm ..·.
Nassau ...-.
Sachsen-„Weimar ...

- CobukGotha..
- Meinungen-Htldburghausen
s Altenb

Mecklenburg- Sae
Oldenburg
Anhalt-Dessau

Transport

31018 44
50,12910
5000o01
33,1981
184330
18,00#4
16/219016
11/853
36455 2
8245 1

S, 120, S00 S

Vren. Ert.

903,249 18
113,25013

335,0
3/0%0

7
11

2, 0 L,GS

Thalergr.
——

bf.
1

e-ZrNV#
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ELEEE
Transport 5,120 auo %Og8 2

22. Anhale-Bernburer8| —
23. - e 5,360 1 3,/06 —

24. — — . syst-tu 4,25841025. Rud .. . 6os a2 5,000 11:426. Hohenzollern- dnedt ... 2,39·l-54 1,308156
27stechtenste... 0161 52313—

28. eenselterne Somarh 5,873 3,3566629. ldeck . . Mosis Moor-I
30. altere binie 3,074 2,100 1—
31. Reußjüngere Linie 8,6222 4023
32.]| Schaumburg--Lippe 3,16829 1,08122 -B
33. Lpponn 11,90:10 5/800
34.Hessen-Homburg . 3,20310 188718 3
35. Lübegk . — 3,83616 10
36.Frankfurt . . 's,90311 4,5168—

87.Brnnen..... . 8,010 32 457|] 1 5
38. Hamburegeg 21,/13302,250 L 3

Summe.  5,250,000/— S 00% %%

Frankfurt, den 10. October 1848.

Das Reichomin'ster#um der
v. Beckerath.

Finanzen

Behagbell.



Geletzlammlung
für das Fürstenthum Schwarzburg-Rudolstadt.

Zwölkles Stüch vom Jahr 1848.

 XNI. — —
Nachstehend werden die im 5 ten Stücke des Reichsgesetzblattes enthaltenen

Gesetze zur öffentlichen Kenntniß gebracht.
Rudolstadt, den 24. November 18418.

Fürstl. Schwarzburg. Geheime Raths-Collegi
Röder. ·

Albert Roß.

Gesetz,
betreffend die Einführung einer deutschen Kriego- und Handeleflagge.

Der Reichsver weser, in Ausführung des Beschlusses der Reichsver-
sammlung vom 31. Juli 1818, verkündet als Gesetz:

Art. 1.

Die deutsche Kriegsflagge besteht aus drei gleich breiten, horizontal lau-
fenden Streifen, oben schwarz, in der Mitte roth, untengelb. In der linken
oberen Ecke trägt sie das Reichswappen in einem viereckigen Felde, welches
nwei Fünftel der Breite der Flagge zur Seite hat. Das Reichswappen zeigt
in goldenem (gelbem) Felde den doppelten schwarzen Adler mit abgewendeten
Köpfen, ausgeschlagenen rothen Zungen und goldenen (gelben) Schnäbeln und
deßgleichen offenen Fängen.

Art. 2.

Jedes deutsche Kriegsschiff, welches nicht Admiralsflagge oder Comme=
dores Stander führt, läßt vom Top des großen Mastes einen Wimpel fliegen.
Derselbe ist roth und zeigt am oberen Ende den Reichsadler, wie oben beschrie-
ben, in goldenem (gelbem) Felde.

Fürsl. Schw. Nudolst. Gesetsammlung X. 13
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Art. 3.
Die deutsche Handelsflagge soll aus drei gleich breiten, horizontalen,

schwarz, roth, gelben Streifen bestehen, wie die Kriegsflagge, jedoch mit dem
Unterschiede, daß sie nicht das Reichswappen trägt.

Art. 4.
Diese Flagge wird von allen deutschen Handelsschiffen als Nationalfla#ge

ohne Unterschied geführt.
Besondere Farben und sonstige Abzeichen der Einzelstaaten dürfen in die-

selbe nicht aufgenommen werden.
Dabei soll es jedoch den Handelsschiffen frei stehen, neben der allgemei-

nen deutschen Reichsflagge, noch die besondere Kandes= oder eine öortliche Flagge
zu zeigen.

Art. 5.
Weitere Bestimmungen über die Größe der Flaggen, über die Unterschiede

in den von verschiedenen Ober-Befehlohabern zu führenden Flaggen, so wie
über die Anordnung sonstiger Flaggen,z.B. beim Lootsen- und Zollwesen,
bleiben vorbehalten.

Die verbindende Kraft dieses Flaggengesetes beginnt hinsichtlich der Be-
stimmungen über die Kriegsflagge, in Gemäßheit des Art. 3, des Gesetzes über
die Verkündigung der Reichögesetze vom 33. September. 1818, mit dem zwan.
zigsten Tage nach dem Ablaufe desjenigen Tages, an welchem das betreffende
Stück des Reichsgesetzblattes in Frankfurt ausgegeben wird.

Art. 7.
Dagegen bleibt die Festsetzung des Zeitpunktes, wann die Bestimmungen

über die Handelsflagge in Kraft treten sollen, in Anbetracht des Beschlusses
der Reichsversammlung vom 6. November 1878, einer weiteren Verordnung
vorbehalten.

Frankfurt, den 12. November 1818.
Der Reichsverweser

Erzherzog Johann.
Der Reichosminister des Handels

6 Duckwis.



1848. 68
Verordnung,

betresfend die Volliehung des Gesetzes über die deutsche Kriege- und
Hondeloslaoge vom 1818.

Der Reichsverweser verordnet:

Das Reichsministerium des Handels ist mit der Vollziehung des Gesetzes
über die deutsche Kriegs= und Handelsflagge vom ]a 1848 beauftragt.

Frankfurt, den 12. November 1848.

Der Reichsverweser
Erzberzog Johann.

Der Reichominister des Handels
Duckwis.





Geletzlammlung
für das Fürstenthum Schwarzburg-Rudolstadt.

Preizehntes Slüch vom Jahr 1848.

.—. —. —
 Xx. Gesetz,

die Emittirung von Cassenbillets für das Fürstenthum Schwarzburg-
Rudolstadt betreffend, vom 10. November 1848.

Wir Friedrich Günther, Fürst zu Schwarzburg #., haben unter
Zustimmung Unseres getreuen Landtags beschlossen und verordnen demnach, was
folgt:

K. 1.
Um die durch die Zeitereignisse veranlaßten außerordentlichen Bedürfnisse des

Staates zu bestreiten, ohne dabei die Kräfte der Staatoangehörigen durch Aus-
schreibung neuerAuflagen, diebei den gegenwärtig stockenden Handels= und Ge-

ühlbar werden würden, in Anspruch zunehmen,
soll für UnserFürstenthum einPapiergeld im Nominal-Betrage von

Zwelmol Hundert Tausend Thalern im 11 Thalerfuß
— 350,000 Gulden

angefertigt und in Umlauf gebracht werden.

 i

Dieses Popiergeld wird in Cassenbillets, welche auf den Inhaber lauten,
auögefertigt werden und in unverzinslichen Stücken zu Einem Thaler bestehen.
Die Beschreibung desselben ist aus der Beilage sub 4 ersichtlich.

- §.-I.

Die Garantie dieses Papiergeldes ubernimmt der Staat.

8. 4
Die Cassenbillets sind dem Mrtaligelde des Fürstenthums gleich zu achten und

wie dieses bei allen Zahlungen in und aus offentlichen Cassen, sowie im Verkehte
Fürstll. Schw. Oiudolst. Gesehsammlung I. 14
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des Landes uberhaupt zu lhrem vollen Rennwerthe unweigerlich anzunehmen, so-
fern nicht in einzelnen Fällen die Zahlung in klingender Münze ausdrücklich bedun.
gen worden ist. 5%lß(d

Die Cassenbillets konnen jederzetbel Unserer Landescasse gegen gangbare
Silbermünzen ohne Aufgeld umgetauscht werden.

. 6.

Abgenutzte, beschadigte, zerstuckelte, ingleichen unterklebte Cassenbillets wer-
den nur dann gegen brauchbare umgetauscht, wenn deren Werthsbetrag, Nummer
und Aechtheit unzweifelhaft zu erkennen ist.

S. 7.
Die Zurückziehung und Vernichtung der Cassenbillets foll allmählig mittels

eines angemessenen Tilgungsfonds erfolgen. Das Nähere indieserBeziehung bleibt
einer besonderen Verordnung vorbehalten.

g. 8.
Eine Emittirung neuer Cassenbillets kann nicht anders alsõ unter gleichzeitiger

Einziehung der im Umlauf befindlichen und nur mit standischer Zustimmung statt-
nden.f K. 9.

Gegenwärtiges Gesetz tritt sofort in Kraft und Wirksamkeit.
urkundlich haben Wir dieses Gesetz eigenhändig vollzogen und demselben Unser

Fürstliches Insiegel beidrucken lassen.

So geschehen
Rudolstadt, den 10. December 1818.

Friedrich Güneber,
F. z. S.

er. C. Schway.
(I. S.)
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Beschreibung des Cassenbillets.

A. Größe: 4,083 Zoll rheinl. breit, 2,817 Zoll rheinl. hoch.
1. Vorderseite.

l. Einfassung: Arabeoken von 0,634 Zoll rheinl. Breite auf blaßblauem
Unterdruck. In der Mitte des obern Theils der Einfassung befindet sich der schwarz-
burgsche, schwarzgedruckte Doppeladler ohne Gabel und Kamm unmittelbar auf
dem blaßblauen Unterdruck. In der Mitte de5 untern Theils der Einfassung zeigt
sich eine 0,807 Zoll rheinl. breite Oeffnung, in welcher mit ganz kleiner Diamant-
Antiqua folgende Strafandrohung:

Wer dieses Papiergeld nachmacht, in der Absicht, es als Geld auszugeben,
ist mit Zuchthausstrafe zweiten Grades bis zu 8 Jahren zu belegen, hat er
aber dasselbe wirklich ausgegeben, so ist auf Zuchthausstrafe desselben Grades
bis zu zehn Jahren zu erkennen.

angebracht ist. Diese Oeffnung wird oben durch einige in das innere Feld und die
darin ersichtlichen Namensunterschriften hineinlaufenden Züge geschlossen.

II. Inneres Feld. Dasselbe hat keinen Unterdruck.
n) Oben in der linken Ecke steht das 3# Zeichen mit beigeschriebener Ziffer.
b) In der rechten Ecke: I.. mit Skelet= Schrift, A. (B. C. cic.) mit Antiqua.

e) Darunter die Werthöbeze#eichnung Ein Thaler, ingothischerSchrift mitLichtlinien, auf beiden Seiten mit vier schwarzen Züg4) Darunter stehen die Worte: im 14 Thaler Fuße, mit buemmerinüigua-Schrif.
e) Dann faolgt die Bezeichnung: Fürstl. Schwarzburg. Cassenbillet.
!.) Damn folgt die Zeile:

In Gemäßheit des Gesetzes vom 10. November 184#8.
in Nonpareille Gothisch, darunter:

6) Rudolstadt, den 4. December 1818. mit Perl Antiqua.

h) Linko darunter zeigt sich die Fac-Simile- Utersheiß 0 Commissarschwartz, rechto desgleichen des Cassirer erg. DieWorte „Commissariuo“ und „Cassirer“ unter Fon suh # . mit Perl
Cursivschrift gedruckt.

C. Rückseite. Guillochirker Untergrund mit rothbrdunlichem Tondruck.
(Wasserlinien mit wolkenähnlichen Unterbrechungen). In der Mitte der Rückseice
steht abermals die Werthbezeichnung: Ein Thaler in gothischer Schrift von
Canon-Größe.

14*
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 XXII. Beranntwachung.
der F. Regierung wegen erfolgter Verleihung der Rechte einer moralischen

Person und milden Stiftung an den hier neu errichteten Bürger-
Hülföverein, bom 27. November 1848.

Nachbem Screnisslimus dem hier gebildeten Böürgerhülfsvereine die
Rechte einer moralischen Person und milden Stiftung beizulegen geruht haben,
so wird solches hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Rudolstadt, den 27. November 1848.

Fürstl. Schwarzb. Regierung, Verwalt. Abeheil.
 n -m 6 A. Obbarlus.

XXIV. Gesetz,
die Aufhebung der Jagdgerechtigkeit auf fremdem Grundeigenthume und die

künftige Ausübung der Jagd betreffend, vom 4. Derbr. 1848.

Wir Friedrich Günther, Fürst zu Schwarzburg u. s. w.
ertheilen hiermit dem von dem getreuen bandtagewegen Aufhebung der Jagdgerech-
tigkeit auf fremdem Grundeigenthum und der künftigen Außübung der Jagd bean-
tragten und berathenen Gesetze Unsere landesherrliche Sanction und verordnen wie
folgt:

g. 1.
Die Jagd hört auf ein Hoheitsrecht zu sein.

8. 2.
Die bisherige Jagdgerechtigkeit auf fremdem Grund und Boden ist ohne

Entschädigung der Berechtigten aufgehoben.
Anmerkung: Die von der Reichsbersammlung versütte Aufhebung der Jagddlemste, Jagdsrohnen

und anderen beistungen sür Jagdzwecke ohne Entschädgung, wird im Geseh über die Ablösung
der Faudallasten ihren Etbührmden Dlatz finden.
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53.

Ein dingliches Recht auf fremden Grundstücken zu jagen, kann künftig nicht
mehr bestellt werden.

 C6. 4.
Jedem steht das Jagdrecht auf eigenem Grund und Boden zu. Aus Grün-

den des öffentlichen Wohls wird jedoch die Selbstausübung dieses Rechts nur dem
Staate auf seinen zusammenhängenden Grundstücken von 200 preußischen Morgen
und daröber ausschließlich zugestanden. Alle anderen jagdberechtigten Personlich-
keiten im Staate dagegen, üben ihre Jagdberechtigung auf dem übrigen in einer
Flurmarkung liegenden Flächenraum blos durch die Gesammtheit der Gemeinde aus,
zu der sie gehören.

lli.rriher Dle durch dle - hnni Ausnahmebestimmungen sfür die umterherrschafelichen Waldungen sind in §. 27.z "5Acf Privatgrundstucken unter 200 preußischemMorgenFlächengehalt,welche
von Staatogrundstücken von 200 preußischen Morgen und darüber ganz um-
schlossen werden, übt dagegen der Staat die Jagdberechtigung ausschließlich aus,
ohne zu einer Entschädigung verbunden zu sein.

Grundbesitzungen, welche biöher von einem Gemeindeverband ganz ausge-
schlossen waren, werden durch geeignete Verordnungen mit einem solchen verbunden.

g. 6.
Ausländer und Auswoartige werden durch bloßen Grundbesitz und Grundeigen-

thum in einer Flurmarkung darin nichtjagdberechtigt.
. 5. 7.

Dem Staate bleibt vorbehalten zu bestimmen, wie und unter welchen Be-
dingungen er seine Jagdberechtigung am Vortheilhaftesten für die Staatöcasse ver-
pachten will.

Den jagdberechtigten Enndeignchiunern der einzelnen Stadt- und Dorsge-
meinden bleibt überlassen, zu bestimmen, ob die Jagd in ihren Flurmarkungen
gegen Eöfung von Jagdkarten oder pachtweise und unter welchen néheren Be-

dingungen sie ausgeübt werden soll.Den Preis der Jagdkarten bestimmen die jagdberechtigten Grundeigenthümer

durch vom Ortsvorstand geleitete Absinmung. Ueber die Verwendung der Jagd-ertrage wirdin gleicher Weise verfügt.
Unentgeldliche Ausübung der Jagd findet nicht Statt.
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8. O.
Bei Verpachtung der Staats= und Gemeinde-Jagden ist dahin Bedacht zu

nehmen, daß derartige Pachtcontracte immer nur auf die Dauer eines Jahres,
nach vorgängiger öffentlicher Auobietung im Wege des Meistgebotd und mik zuver-
lassigen und unbescholtenen Personen abzuschließen sind.

F. 10.
Zu AusübungderJagd auf den Grund gelöster Jagdkarten oder abgeschlosse-

ner Jagdpachwerträge ist jeder selbstständige, dispositionöféhige und heimathsbe-
rechtigte Eimvohner, welcher den Staatebürgereid geleistet und seine Abgaben ge-

Lergg entrichtet hat, besugt. Ausgeschlessen sind alle Personen, welche Zucht-
ausstaft erlitten, oder durch richterliches Urtheil unter polizeiliche Aufsicht gestelltworden sind.

K. 11.
Die Vereinigung mehrerer Stadt, und Dorfgemeinde-Markungen in große

Jagdreviere ist, zur Beseitigung der Möglichkeit,, einen beträchtlichen Wildstand
zu hegen, unter keinem Verhältniß gestattek. ,

§.l2.
Die niedere Jagd beginnt mit dem1. October und schließt mit dem 31. Januar

jeden Jahres. E
Hegung des Hochwildes findet gar nicht mehr statt.

. 14.
Wildbschaden wird nicht mehr vergütet.

8. 15.
Die Jagdberechtigung als Ausfluß der Rechte des Grundeigenthums ist ein

unverdußerliches Recht, welches unter keinem Titel auf andere Rechtssubjecte über-
tragen werden kann.

ri
a

10.
Das Recht der Vor= und Mitjagd ist auf dem Bereiche des ganzen Fürsten-

thums ehne Entschädigung aufgehoben. ·
§.17.

EbensodastchtdecKoppclsundGnadenjagd·
§.18.

EbensodaöRechtdchthpudeilonle.ngineintsnandtknBezikk
angeschossene Wild gehört demjenigen, in dessen Jagdbezirk es todt niederfüllt oder
getödtet wird.

8. 19.
Alle Jagddeputate sind ohne Entschädigung aufgehoben.
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8. 20.

Die jetzt bestehenden Pachtvertrage uber Jagden, welche durch dieses Gesetz
in andere Hande ubergehen, sind ebenso wie auforrträge über das auf solchenJagden zu erlegende Wild als ausgelöst zu betrachten. Eine Entschädigung der
Jagdpachter und Wilpkaufer findet nicht statt.

S. 21.
Auf Grundstücken, welche die Besitzer, insofern sie durch Rechte dritter Per-

sonen daran nicht verhindert werden, mit einer Mauer cder mit einer dichten zum
Schuhe des betreffenden Grundstücks errichteten Einfriedigung und mit verschließ-baren Thüren versehen haben, üben dieselben die Jagd aucspistglioh aus.

K. 22.
Der Vogelfang als Zubehör der Jagd, ist nach Maaßgabe der vorhergehen-

den und sonst bestehenden gesetzlichen Bestimmungen zu beurtheilen.
5S. 23.

In der Jagdberechtigung liegt nicht auch das Recht, Anderen die Einsamm-
lung von zur Aesung des Wildes dienenden Waldfrüchten zu verbieten.

g. 21.
Die Ausübung der Jagd durch Anwendung von Fallen, Tellereisen und an-

deren Hälfomitteln, auf eine für Menschen und Hausthiere gefährliche Weise, istverboten.
8. 25.

Dem Eigenthumer einer Waldung ist unter allen Verhaltnissen zu gestatten,
die erstere, zum Zweck der Beaufsichtigung, entweder selbst mit Schießgewehr zu
begehen oder durch sein Forstschutzpersonal begehen zu lassen.

8. 26.
Jacgtverbrechen und Jagdpolizeivergehen werden nach den bestehenden Ge-
seben geahndet. -

§.27.
Die Ausübung der Jagdberechtigung in den unterherrschaftlichen

Waldungen anlangend, so mußte wegen der dortigen Oertlichkeit, welche die
Ueberweisung der Jagd an die Gemeinden schlechterdings nicht gestattet, folgende
Ausnahmebestimmung zum Gesetz erhoben werden:

ie sämmtlichen dort belegenen Waldungen werden durch eine vom Ministe-
rium zu ernennende Commission in mehrere geeignete Districte abgetheilt. Auf
denselben ist der Staat ausschließlich jagdberechtigt, hat aber die Verpflichtung
auf sich, die dieserhalbige Jagd nach Maahgabe des F. 7. des Gesetzes zu verpach-
ten und die Eigenthümer der in den einzelnen Districten liegenden Privatgrund-
stücke nach Verhaltniß ihrer Größe, von dem Pachtertrage zu entschädigen.

Racksichtlich der unterherrschaftlichen Feldjagden und sogenannten
Feldhölzer dagegen, bleibt es bei den allgemeinen Bestimmungen dieses Gesetzes.
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5. 28.

Veränderungen dieses Gesetzes, welchein!4# der Erlassung reichsgesetlicherJagdverordnungen möglicherweise eintreten können, begründen durchaus keinen
Anspruch auf irgend eine ucbebeht

Dieses Gesetz kritt sofork nach Bannachung iin Kraft.
Alle entgegenstehenden efe und Verordnungen, namemtih die Jagdord=

nvom 9. Juni 1703, werden hiermit außerGüleigkekegesetzt.
uUrkundlich unter uiga eigenhändigen Unterschrift 8 wissentlich beigedruck-

tem Fürstlichen InsiegeRudolstadt, 7 1. December 1818.

(L. S.) Sriedrich Eneber,. 3. S.—. C. Schwarz.

&amp; XXV. Tbändernng
des Gesetzes vom 11. März 1840 wegen cines Nachtrags zum

Sabbaths-Mandate, d. A. 7. December 1848.

Wir Friedrich Günther, Fürst zu Schwarzburg u. s. w.

vro bauf den Antrag des getreuen bondtage hiermit Folgendes:
des —i vom 11. März 1870 wegen eines Nachtrags zumSten Küre (#e Samml. 1810 XS XVII.) enthaltene Bestimmunng,

daoß ranSonn., Fest= und Bußtagen nur das larmende Jagen überhaupe sowieas Jagen während des öffentlichen Gottesdienstes in den in der Rähe gelegenen
wn zu unterbleiben hat, wird hiermit dahn erweitert, daß an den gedachten
Tagen alles Jagen bei Vermeidung einer aesstra,von 3 fl. 30 kr.=2Thlr.Cour. oder hechaahemn er Atbrues#trafe. zu unterlasst

Urkundlich unter * eigenhandigen “isß#und-wissentlich beigedruck-
tem suscen Infi- gel.

Rudolstadt, den J. December 1838.
(L. S.) Friedrich Günther,

S. z. S.

gden C. Schwart.



Geletzlammlung
für das Fürstenthum Schwarzburg-Rudolstadt.

Vierzehntes Ftück vom Jahr 1848.

 NXXVI. Bekanntmachung
Die im Iten Stücke des Reichs-Gesetz-Blattes enthaltenen Verordnungen

werden nachstehend zur öffentlichen Kenntniß gebracht.
Rudolstadt, den 12. December 1848.

Fürstl. Schwarzburg. Geheime-Raths-Collegium.
Röder. Alberi Ros.

Ausgegeben Frankfurt a. M., den 1. December 1848.

Verordnung,
die baare Vergütung für die Verpflegung der Meichotruppen belreffend;

vom 27. Uovember 1838.

Der Reichsverweser, in Ausführung des Beschlusses der Reichsversamm-
lung vom heutigen Tage, verordnet wie folgt:

1 .

Zum Zwecke der baaren Vergutung fur die Verpflegung der im Reichsdienste
befindlichen Truppen, wird eine Umlage von Einer Million siebenhundert fünfzig-
tausend Gulden (Eine Million Thaler) nach der bestehenden Bundesmatrifel
ausgeschrieben.

K. 2.
Diejenigen Regierungen, welche bis zum 30. November geleistete Naturalver-

flegung baar vergutet haben, sind berechtigk, den nachgewiesenen Betrag an ihrem
Beitrage zu der Umlage aufzurechnen, beziehungsweise für den Ueberschuß der ge-
leisteten Zahlung über ihren Antheil an der Umlage, den Ersatz aus der Reichs-
kasse anzusprechen.

 3.
Die Reichsministerien der Finanzen und des Kriegs sind mit der Vollziehung

dieser Vererdnung beauftragt.-
Frankfurt, den 27. November 1848.

Der Reichsverweser
Er#berzog Johann.

Der Reichominister des Kriegs Der Reicheminister der Finanzen

v. Peucker. v. Vecherat nZürsll. Schw. Duolst. Gesetzsammlung I.
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Bekanntmachung
des Veichoministeriums der Finanzen, betreffend die Vertheilung der fr die Verpfle-

auf die einzelnen Staaten; vom 27. Uovember 1848.
hung der Ueichetruppen um#ulegenden 1,750),000 fl. (1,000 Ooo Chaler)

Die gemäß der Verordnung des Reichosverwesers vom heurigen Tage
für die Verpflegung der Reichstruppen umzulegende Summe von 1,750,000 fl.
(1,000,000 Thaler) vertheilt sich auf die einzelnen Staaten nach der unterm 3.
Mai d. J. ergänzten Matrikel wie folgt:

Oesterreich
Preußen
Bayern ..

KonigreichSochsen
Hannoer
Würtemberg

VBaKurhessen
6qr# veln .
Holstein .

Lauenburg .
Luremburg und bimburg
Braunschweig .

Mecklenbukg Schwer-n .
Na .
SachsenWeiner . .

-Col)utgGotha .

- MemmgemHtldbukghausen
. Altenburg

Mecklenburg-Strelle
Oldenburg .

TransportQ 1. W6.8

fl.

522,040
520 805
195,000
r*e.
IG
10,827
55,055
31264

33, 100
1,

1,101
13,0
11,530

12,151

-h

kr.

11
37
37
16

20
14

12

15
11

Thaler
Vrens. Crt.

.
30 1,03
II1998
 *x
 .
3,001
31,10#
1805
*ni.t.
0, 318.

1,006
mi
6.504

11,262

51 9

sgr.

— 6sEFeNee
 —1A—

SsecarsZzàÊte

—

 —–s..
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Tranoport si,06,74 54 9756,a42 2 110.

22. Anhalt-Dessau. .. .. 2,915|— 1,0055110

23. * Bernburg . 2,03935 1,165 14 2
24. Cothen... . . .. 1,780|16 10021

25. Schwarzburg-Sondershausen 2,18350 1,11911
26. Oü Rudolstadt 2,909| 31 1/60025 11
27.Hohenzollern=Hechingen70813 45%2
28. Liechtensteii . 30520 174 144

20. babimelem.Sipwerio * 1,95¼6 1.1181114
30.Waldecck .. .. 2,t"·560 1,03219
31.Rcttß,ältekeLinie .... 1,22515  41
32.Reuß, jüngere Linie 2,87½ 1,0121 11

33. *- Lippe 1,156 10 660o 1090134. ..... 3,901 2,2o10
35 e 1b1ooh —

- ..... 2,2.·ss— Uns-z-
ZL Frankfurt . 24 1,6051 11 —

38. Bremen.. 11 1,52524
30. Hamburege 7,1100 1,083 15

Summe ./1, 750,000 — %oo — —

Frankfurt , den 27. November 1878.
Das Reichoministerjum der ie «

Berichtigung.
JaMXXllSCMZeilerttntentnußkshktßm

e) Dann folgt die Bezeichnung · F. Schwarzb. Caffenbillet, in Corpus-
Egyptienne-Versalien mit Lichtlinten.

. Beckerath.

Vehahbel.
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